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Nichtamtlicher Teil

Nachrichten aus dem Rathaus

Gedanken einer KerzeGedanken einer Kerze
von Adalbert Ludwig Balling

„Jetzt habt ihr mich entzündet und schaut in mein Licht. Ihr freut euch an meiner Helligkeit, an der Wärme, die ich 
spende. Und ich freue mich, dass ich für euch brennen darf. Wäre dem nicht so, läge ich vielleicht irgendwo in 

einem alten Karton - sinnlos, nutzlos. Sinn bekomme ich erst dadurch, dass ich brenne.

Aber je länger ich brenne, desto kürzer werde ich. Ich weiß, es gibt immer beide Möglichkeiten für mich: Entweder 
bleibe ich im Karton - unangerührt, vergessen, im Dunkeln, oder aber ich brenne, werde kürzer, gebe alles her, 
was ich habe, zugunsten des Lichtes und der Wärme. Somit führe ich mein eigenes Ende herbei. Und doch, ich 

finde es schöner und sinnvoller, etwas hergeben zu dürfen, als kalt zu bleiben und im düsteren Karton zu liegen...

Schaut, so ist es auch mit euch Menschen! Entweder ihr zieht euch zurück, bleibt für euch - und es bleibt kalt 
und leer - oder ihr geht auf die Menschen zu und schenkt ihnen von eurer Wärme und Liebe, dann erhält euer 

Leben Sinn. Aber dafür müsst ihr etwas in euch selbst hergeben, etwas von eurer Freude, von eurer Herzlichkeit, 
von eurem Lachen, vielleicht auch von eurer Traurigkeit. Ich meine, nur wer sich verschenkt, wird reicher. Nur wer 
andere froh macht, wird selbst froh. Je mehr ihr für andere brennt, um so heller wird es in euch selbst. Ich glaube, 

bei vielen Menschen ist es nur deswegen düster, weil sie sich scheuen, anderen ein Licht zu sein. Ein einziges 
Licht das brennt, ist mehr wert als alle Dunkelheit der Welt.

Also, lasst euch ein wenig Mut machen von mir, einer winzigen Kerze.“

Liebe Pößneckerinnen und Pößnecker, liebe Gäste unserer Stadt,Liebe Pößneckerinnen und Pößnecker, liebe Gäste unserer Stadt,

das Licht ist ein Symbol der Wärme, es signalisiert uns Hoffnung, Orientierung, 
Leben. Auch in diesem Jahr kommt das Friedenslicht aus Bethlehem wieder einen 
Tag vor Weihnachten in Pößneck an und kann zum Pößnecker Lichterfest mit nach 
Hause genommen werden. Teilen Sie es mit Ihren Nächsten und vielleicht auch mit 
denen, die Ihnen momentan nicht ganz so nah sind. Sorgen Sie mit einer kleinen 
Flamme dafür, dass es zwischen Ihnen wieder etwas heller und wärmer wird. Denn 
genau das wünsche ich mir für unsere Stadt.

Das vergangene Jahr, oder eher die vergangenen Jahre, haben uns allen viel 
abverlangt. Und wenn wir einmal ehrlich sind, so wissen wir, dass auch das kommende 
Jahr wieder mit Herausforderungen beginnen wird. Doch unabhängig davon, was auf 
uns zukommt, wünsche ich mir, dass wir alle wieder mehr im Miteinander denken. 
Naturgemäß wird es immer unterschiedliche Ansichten geben, doch es liegt an uns, 
wie wir damit umgehen. Denn es ist unsere gemeinsame Stadt und nur zusammen 
können wir sie zu einem Ort machen, an dem wir gern leben.

Ich möchte auch in diesem Jahr die Gelegenheit nicht versäumen, mich bei allen 
zu bedanken, die ihren Dienst zum Wohle der Allgemeinheit tun - egal bei welchem 
Wetter, zu welcher Tageszeit, an welchem Feiertag. Herzlichen Dank für Ihren 
Einsatz!

Ich freue mich auf ein neues Jahr, in dem wir wieder alles tun wollen und werden, um unser Pößneck noch 
lebenswerter zu gestalten. Nutzen wir alle die Zeit zwischen den Jahren, um neue Kraft zu tanken, mit der wir uns 
dann den bevorstehenden Aufgaben widmen. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie hierfür innere Zufriedenheit, stets 
eine optimistische Grundhaltung und vor allen Dingen Gesundheit.

Herzlich, Ihr
Michael Modde

Grußwort zu Weihnachten 2022Grußwort zu Weihnachten 2022
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Öffnungszeiten zwischen den Feiertagen
Rathaus und Verwaltungsgebäude Neustädter Straße
Die Stadtverwaltung bleibt vom 27. bis 29.12.2022 geöffnet.
Am Freitag, 30.12.2022, bleiben das Rathaus und die 
Neustädter Straße geschlossen.

Stadtbibliothek Bilke
Wegen Inventur und Umbau-/Umräumarbeiten bietet die 
Bibliothek nur eingeschränkte Ausleihzeiten an:
Sa, 24.12.22: geschlossen
Di, 27.12.22: 11-12 Uhr
Do, 29.12.22: 11-12 Uhr
Fr, 30.12.22: 11-12 Uhr
Sa, 31.12.22: geschlossen

Falls Sie Medien für diese Ausleihzeiten vorbestellen wollen, 
können Sie dies gern per Mail und telefonisch unter 03647 
500320 von Dienstag bis Donnerstag zwischen 8 und 15 Uhr 
tun.

Museum642 - Pößnecker Stadtgeschichte
Sa, 24.12.22: geschlossen
Di, 27.12.22: 11-16 Uhr
Do, 29.12.22: 11-18 Uhr
Fr, 30.12.22: 11-16 Uhr
Sa, 31.12.22: geschlossen

Ab dem 02.01.2023 haben alle Einrichtungen wieder 
regulär geöffnet.

Schließzeit Einwohnermeldeamt
Das Einwohnermeldeamt bleibt vom 18. bis 23. Januar 2023 
aufgrund einer Softwareumstellung geschlossen. Aufgrund 
dessen kann es auch zur Einschränkung der telefonischen 
Erreichbarkeit kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Ab Dienstag, dem 24. Januar 2023 sind wir wieder wie 
gewohnt an den Sprechtagen für Ihre Anliegen da.

Nachruf
Wir sind traurig und betroffen

vom Tod unseres ehemaligen Stadtratsmitgliedes

Herrn  

Hermann Weiße
der am 08. November 2022

im Alter von 83 Jahren verstarb.

Hermann Weiße gehörte als Mann der ersten Stunde 
von 1990 bis 1994 als Mitglied dem Pößnecker Stadtrat 
an und war während dieser Zeit auch im Haupt- und 
Finanzausschuss der Stadt tätig.

Es war ihm stets wichtig, die Interessen seines Heimatortes, 
mit dem er sich stark verbunden fühlte, zu vertreten. Er 
brachte sich konstruktiv in städtische Themen ein und 
konnte mit seinem persönlichen Einsatz sowie seiner 
Verlässlichkeit viele Vorhaben der Stadt mit anschieben 
und umsetzen.

Hermann Weiße war zudem Mitglied des Kreistages und 
in unterschiedlichen Gremien aktiv tätig. Darüber hinaus 
engagierte er sich ebenso als Verbandsrat bei der SPD 
sowie beim Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla. Die 
Zusammenarbeit mit ihm war ununterbrochen wertschätzend 
und vertrauensvoll.

Die Stadt Pößneck, die ehemaligen Stadtratskolleginnen 
und -kollegen sowie der amtierende Stadtrat sind Hermann 
Weiße für sein ehrenamtliches Engagement und seinen 
Einsatz für die Allgemeinheit zutiefst verbunden. Wir 
danken Hermann Weiße für sein Wirken und werden ihn 
stets in dankbarer Erinnerung behalten.

Unser besonderes Mitgefühl gilt seiner Frau und allen 
Angehörigen.

STADT PÖßNECK

Michael Modde
Bürgermeister

Bekanntmachung
Gemäß Bundesmeldegesetz (BMG) vom 03.05.2013 
(Bundesgesetzblatt I S. 1084) darf die Meldebehörde Daten über 
die in der Stadt Pößneck gemeldeten Einwohner übermitteln an:
1. öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften über ihre 

Mitglieder und deren Familienangehörige
Familienangehörige sind der Ehegatte, minderjährige Kinder 
und die Eltern minderjähriger Kinder (§ 42 Absatz 1 und 2 BMG)

2. Parteien und Wählergruppen im Zusammenhang 
mit allgemeinen Wahlen in den sechs der Wahl 
vorangehenden Monaten für Zwecke der Wahlwerbung 
(§ 50 Absatz 1 BMG)

3. Mitglieder parlamentarischer Vertretungskörperschaften 
sowie Presse, Rundfunk und andere Medien zum Zwecke 
der Ehrung von Altersjubilaren
Altersjubiläen im Sinne des Satzes 1 sind der 70. Geburtstag, 
jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag 
jeder folgende Geburtstag (§ 50 Abs. 2 BMG).

4. Mitglieder parlamentarischer Vertretungskörperschaften 
sowie Presse, Rundfunk und andere Medien zum Zwecke 
der Ehrung von Ehejubilaren
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum  
(§ 50 Absatz 2 BMG).

5. Adressbuchverlage für die Herausgabe von 
Adressbüchern in Form von gedruckten 
Nachschlagewerken (§ 50 Abs. 3 BMG)

Gemäß § 42 Absatz 3 BMG haben Familienangehörige von 
Mitgliedern einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 
die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, das Recht, der Weitergabe 
ihrer persönlichen Daten an diese Gesellschaft zu widersprechen. 
Dieser Widerspruch gilt nicht, wenn die Daten für Zwecke der 
Steuererhebung benötigt werden.

Gemäß § 50 Absatz 5 BMG haben alle Einwohner ein 
Widerspruchsrecht zur Übermittlung ihrer persönlichen Daten 
zum Zweck der Wahlwerbung, zur Ehrung von Jubiläen oder zur 
Veröffentlichung in Adressbüchern an die unter Punkt 2, 3, 4 und 
5 genannten Stellen.

Die Widersprüche sind ohne Angabe von Gründen schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der

Stadtverwaltung Pößneck
Pass- und Meldewesen
Neustädter Straße 1
07381 Pößneck

einzulegen.

➤➤➤ Lesen Sie hierzu weiter auf der nächsten Seite ➤➤➤
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Zur eindeutigen Nachweisführung bittet das Einwohnermeldeamt 
darum, das nachfolgend abgedruckte Formular (selbstverständlich 
auch Kopien davon) zu verwenden. Gleiche Formulare liegen auch 
im Einwohnermeldeamt der Stadt Pößneck aus. Widersprüche, 

die bereits geltend gemacht wurden, behalten ihre Gültigkeit, 
sofern diese nicht widerrufen werden.

Michael Modde
Bürgermeister

Ihr Motiv für den Jahreskalender

Herzlichen Dank noch einmal an alle Kreativen, die sich am 
Pößnecker Jahreskalender 2023 beteiligt haben! Auch im 
nächsten Jahr suchen wir wieder Ihr Motiv für den Jahreskalender 
2024. Also Kamera nicht vergessen, wenn Sie in Pößneck und 
Umgebung unterwegs sind!

Gesucht werden schöne Bilder oder auch Gemälde aus und 
von Pößneck - ganz egal, ob Stadtansicht, Detailaufnahme, 
Landschaft oder alles, was den Fotografen/Malern einfällt. Wichtig 
ist nur, dass die Einsendung einen Bezug zu Pößneck hat bzw. 

im Stadtgebiet/ der unmittelbaren Umgebung aufgenommen 
wurde. Vielleicht nutzt ja der ein oder die andere gleich die kalte 
Jahreszeit für schöne Wintermotive.

Alle Informationen zur Ausschreibung finden Sie unter  
www.poessneck.de.
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Familiennachrichten

Gratulationsbesuche zu Ehe- und  
Altersjubiläen

Liebe Jubilare und Angehörigen,

gern überbringen wir Glückwünsche zu Ehe- und Altersjubiläen 
mit einem persönlichen Gratulationsbesuch durch den 
Bürgermeister, die 2. Beigeordnete und teilweise auch durch den 
Landrat.

Die Gratulationsbesuche werden immer in einem telefonischen 
Vorgespräch mit den Jubilaren abgesprochen. Das können wir 
nur, wenn wir Sie auch vorher telefonisch erreichen können.

Jubilare (oder deren Angehörige), die einen 
Gratulationsbesuch wünschen, können gern selbst unter 
03647 500 303 das Jubiläum bei Ingrid Köhler im Rathaus 
anmelden, denn oftmals gibt es keine öffentlich zugänglichen 
Telefonregister mehr.
Ein liebes Wort, ein schöner Spruch, eine Ehrung für ein lang erfülltes 
Leben im hohen Alter - ein Anruf von Ihnen macht dies möglich.

Gemeinsamkeit, Gesundheit und Harmonie für ein gutes Jahr 
2023.

Ingrid Köhler

Sterbefälle:

03.11.2022 Saalfeld/Saale Hannelore Mogalle, geb. Füg
04.11.2022 Saalfeld/Saale Mario Schellenberg
05.11.2022 Pößneck Christine Trognitz, geb. Mey
07.11.2022 Pößneck Manfred Bentz
08.11.2022 Pößneck Renate Löffler, geb. Silge
09.11.2022 Pößneck Marion Wolf, geb. Rabold
17.11.2022 Bad Berka Manfred Knopf
18.11.2022 Pößneck Felicitas Gebauer, geb. Peter
18.11.2022 Pößneck Karin Weschke
23.11.2022 Pößneck Hanna Hartert, geb. Franke
26.11.2022 Pößneck Monika Rupp
28.11.2022 Saalfeld/Saale Manfred Sattler

Aktuelles aus Pößneck

Aktion Friedenslicht 2023

Auch in diesem Jahr findet 
das ORF-Friedenslicht aus 
Bethlehem seinen Weg nach 
Pößneck. Insgesamt erreicht es 
in nahezu 30 Ländern Millionen 
von Menschen.

Die Verteilungstour für 
Ostthüringen beginnt

am Freitag, 23. Dezember, 
10:00 Uhr

auf dem Pößnecker Marktplatz.

In diesem Jahr gibt es auch 
wieder die Möglichkeit, das 
Weihnachtslicht zum Lichterfest 
an Heiligabend mit nach Hause 
zu nehmen.
Die Friedenslicht-Aktion stellt 
den einzelnen Menschen in das 
Weihnachtslicht Gottes. Sorgen 

Sie mit dem Teilen dieses Lichts an Weihnachten dafür, dass es 
in unserer Welt wieder etwas heller wird.

Astrid Geisler
Kreisjugendreferentin

Foto: valeria_aksakova auf 
Freepik

Kein gedruckter Veranstaltungskalender  
für 1. Halbjahr 2023
Den gedruckten Veranstaltungskalender für die Stadt 
Pößneck und Umgebung wird es in seiner beliebten Form 
auch im 1. Halbjahr 2023 erneut nicht geben. Grund sind die 
sich stetig ändernde Aktualität von Veranstaltungsplanungen: 
Krankheitsausfall, angesichts der derzeitigen besonderen 
Lage kurzfristig veränderliche Vertragsbedingungen/ Stichwort 
Pandemie, neue Entscheidungen von Veranstaltern in Verbindung 
mit dem Inflationsgeschehen/ aktuellen Energiepreisen/ 
verändertem Publikumsverhalten, Rückzug einiger Veranstalter/ 
Gastronomen, Neujustierungen in Vereinen.

Um diese Änderungen aktuell zur Verfügung zu stellen, bleibt 
uns nur, auf die digitale Version zu verweisen - schade, aber 
dies scheint derzeit die nachhaltigere Variante, um nicht unnötig 
Papier und Druckkosten zu vergeuden.

Für die Veranstaltungsmeldungen oder auch -absagen ist 
weiterhin Ingrid Köhler unter kultur.sekretariat@poessneck.de,  
Tel. 03647 500 303, Postanschrift: FB Kultur, Markt 1, 07381 Pößneck 
Ihre Ansprechpartnerin. Nutzen Sie die sichere und kostenfreie 
Werbung auf unserer Internetseite „Veranstaltungskalender“ für Ihr 
Event bzw. Ihre Vereinsarbeit.

Für Ticketverkäufe, Anfragen und Buchungen steht Ihnen 
weiterhin die Tourist-Information Pößneck täglich (außer 
mittwochs und feiertags) zur Verfügung.

Terminplan Stadtanzeiger 2023

Redaktionsschluss* Erscheinungstermin
Dienstag, 10.01.2023 Freitag, 20.01.2023
Dienstag, 07.02.2023 Freitag, 17.02.2023
Dienstag, 14.03.2023 Freitag, 24.03.2023
Montag, 03.04.2023 Freitag, 14.04.2023

Dienstag, 02.05.2023 Freitag, 12.05.2023
Dienstag, 30.05.2023 Freitag, 09.06.2023
Dienstag, 04.07.2023 Freitag, 14.07.2023
Dienstag, 08.08.2023 Freitag, 18.08.2023
Dienstag, 05.09.2023 Freitag, 15.09.2023
Montag, 02.10.2023 Freitag, 13.10.2023

Dienstag, 07.11.2023 Freitag, 17.11.2023
Dienstag, 28.11.2023 Freitag, 08.12.2023

*bis 16 Uhr!

(Änderungen vorbehalten)

Erscheinungstermin
der nächsten Ausgabe des Stadtanzeigers

Freitag, 20.01.2023

Redaktionsschluss

Dienstag, 10.01.2023, 16:00 Uhr

Alle Inhalte bitte digital liefern (keine PDF).
Texte bitte möglichst kurz fassen mit maximal 1 Foto.

E-Mail-Adresse der Redaktion:
stadtanzeiger@poessneck.de

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Abdruck!
Wir behalten uns Kürzungen und Änderungen vor.

****************************************************************

In unserem Online-Archiv unter www.poessneck.de
finden Sie nicht nur das jeweils aktuelle Heft,

sondern sämtliche Ausgaben seit 2006
sowie die

Stadtanzeiger-Redaktionsschluss-Terminplanung.
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Liebe Mieterinnen und Mieter, sehr geehrte Geschäftspartner,

von Herzen wünschen wir Ihnen ein friedvolles vor  
allem gesundes Weihnachtsfest sowie einen guten Start  
in ein glückliches Jahr 2023.

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen,  
die angenehme Zusammenarbeit und Treue im zurückliegenden Jahr.

Unsere Servicebüros Turmstraße 52 in Pößneck  
sowie Leubsdorfer Straße 6 in Triptis sind vom

27.12.2022 bis einschließlich 30.12.2022

nicht besetzt.

In Havariefällen sind wir telefonisch erreichbar unter:
Pößneck:          0171 / 51 26 552
Triptis:               0171 / 51 22 020

Ab dem 02.01.2023 sind wir wie gewohnt wieder gern für Sie da.

Ingo Kruwinnus
sowie das gesamte Team der
GWG Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft
Pößneck / Triptis mbH

Veranstaltungstipps

Lichterglanz an Heiligabend -  
zum 551. Pößnecker Lichterfest
Alle Jahre wieder - verwandelt sich der Pößnecker Marktplatz am 
Heiligabend in ein Lichtermeer. Dann versammeln sich hunderte 
Menschen vor dem stimmungsvoll geschmückten Rathaus, um 
gemeinsam zu singen, zu lauschen und auf ganz besondere 
Weise diesen besinnlichen Abend zu erleben.

Für viele Menschen aus Pößneck und Umgebung gehört das 
Lichterfest zu Heiligabend wie der geschmückte Tannenbaum. 
Der Brauch, bei dem Menschen ursprünglich Lichter und 
Laternen mit zur Christmette nahmen, geht auf das Mittelalter 
zurück, so dass es das Pößnecker Lichterfest nun bereits seit 
vielen hundert Jahren gibt.

Nach dem Gottesdienst in der Stadtkirche eröffnet das Pößnecker 
Lichtkind, das stellvertretend für alle Pößnecker Kinder steht, 
das Lichterfest ca. um 17:30 Uhr. In feierlichem Zug wird das 
Friedenslicht auf den Markt getragen. Der Männergesangsverein 
Liedertafel und der Posaunenchor der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft stimmen weihnachtliche Klänge an. Natürlich 
wird auch wieder das letzte Türchen des Bilke-Adventskalenders 
beim Lichterfest geöffnet. Und der Weihnachtsmann darf auch 
nicht fehlen - gemeinsam mit seinen Helfern hält er süße 
Überraschungen für die Kleinsten bereit. Zum Abschluss singen 
alle Anwesenden dann in beliebter Tradition gemeinsam das 
Weihnachtslied „O du fröhliche“.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher mit bunten Lampions zum 
Pößnecker Lichterfest! Und: Denken Sie auch daran, Ihre eigene 
kleine Laterne oder eine Kerze mitzubringen - dann können Sie 
das Friedenslicht aus Bethlehem mit in Ihre Weihnachtsstube 
tragen.

Schützenhaus
Neujahrskonzert mit Felix Reuter „Die verflixte Klassik“
08. Januar 2023| 16:00 Uhr

Felix Reuter ist ein 
deutscher Musikkomödiant, 
Improvisationskünstler und 
Entertainer. Er ist ein Genie 
im Kombinieren von Komödie 
und klassischer Musik. Der 
Pianist steht für exzellente 
Unterhaltung auf höchstem 
Niveau. Erleben Sie einen 
kurzweiligen Ausflug in 
die Musikgeschichte, der 

Bauchmuskeln strapaziert und für intelligenten Hörgenuss sorgt. 
Die Show von Felix Reuter ist absolut einzigartig, kurzum: ein 
Muss für jeden Klassik-Liebhaber und ein Aha-Erlebnis für alle 
Klassik-Neulinge.

Tanztee im Schützenhaus - „Darf ich bitten?“
12. Januar 2023| 15:00 Uhr
Verbringen Sie einen geselligen Nachmittag bei einem leckeren 
Getränk und Tanzmusik im Schützenhaus. Am 12. Januar 2023 
wird dann zum vierten Mal ein Tanztee im Schützenhaus stattfinden 
und alle Tanzbegeisterten können im stilvollen Ambiente das 
Tanzbein schwingen. Karten gibt es für 5,00 € an der Tageskasse 
im Schützenhaus. Der Einlass erfolgt ab 14:00 Uhr.

G. G Anderson und Freunde
mit Michael Hirte, Simone Oberstein, Madlen und De Martha
14. Januar 2023| 16:00 Uhr

Freuen Sie sich auf einen 
unterhaltsamen Nachmittag 
mit tollen Künstlern und einem 
kurzweiligen Programm.

Foto: Management

Foto: Derks Entertainment
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Geschenketipps aus der Tourist-Information
Wer hat noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen? 
Keine Panik - hier kommen ein paar Geschenketipps, die alle in 
der Tourist-Info am Klosterplatz erhältlich sind!

Wir wäre es zum Beispiel 
mit einer hübschen Tasse 
mit Pößneck-Motiven? Diese 
kann dann individuell, z.B. mit 
den Lieblingssüßigkeiten des 
Beschenkten, gefüllt werden. 
Brandneu eingetroffen ist der 
Pößnecker Jahreskalender 
2023. Beliebt ist stets 
auch unser Pößnecker 
Rathaustropfen. Außerdem 
haben wir verschiedene 
Karten-/Legespiele im 
Angebot (Geschichte des 
Druckgewerbes, Alle Neune, 
Kloßterbrüder).

Und wenn gar nichts geht, dann geht immer noch ein Gutschein - 
nutzbar für alle Angebote der Tourist-Info, von Veranstaltungen 
(thüringenweit) über Führungen, Museumsbesuche, Souvenirs, 
Publikationen bis zum Fischereierlaubnisschein. Übrigens: Auch 
Klaus, den Thüringer Kloß gibt es bei uns als niedliche Stoffvariante. 
Einfach mal reinschauen!

Neue Sonderausstellung im Museum642
Von Frau Elster bis Zementmischer -
Kindergartenspielzeug aus der DDR
Eröffnet zum Adventsmarkt, noch zu sehen bis 16. April 2023 -
gewiss werden auch Ihre Erinnerungen geweckt

Kindergartenspielzeug 
aus der Privatsammlung 
Reißmann/Greiz  
Foto: Andreas Reißmann

Klosterplatz 1 | Tel.: 03647 500320
E-Mail: bibliothek@poessneck.de
Internet: www.bilke-poessneck.de
Montag: 11:00 - 17:00 Uhr
Dienstag: 11:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 11:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 11:00 - 16:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 12:00 Uhr
Sonntag und an Feiertagen: geschlossen

Öffnungszeiten zwischen den Feiertagen

Wegen Inventur und Umbau-/Umräumarbeiten nur
eingeschränkte Ausleihzeiten:
Di 27.12| Do 29.12.| Fr 30.12.: 11:00-12:00 Uhr
Medien-Vorbestellungen für die Ausleihzeiten werden per 
Mail und telefonisch unter 03647 500320 von Di bis Do 
zwischen 8 und 15 Uhr entgegen genommen. Rückgaben 
sind rund um die Uhr (außer über Silvester) am neuen 
Medien-Rückgabekasten vor der Stadtbibliothek möglich.
Darüber hinaus ist das Onleihe-Angebot der Bibliothek über 
www.thuebibnet.de verfügbar.

Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr!

Foto: Stadt Pößneck

Dieter „Maschine“ Birr intim - mit Uwe Hassbecker
28. Januar 2023| 20:00 Uhr

Natürlich hat Dieter 
„Maschine“ Birr in seiner 
über 50 Jahre umfassenden 
Musikerkarriere noch nie 
etwas Unpersönliches 
gemacht, dennoch ist „Lieder 
für Generationen - Maschine 
Intim“ das Persönlichste, was 
er jemals auf die Bühnen 
bringt. An seiner Seite: Uwe 

Hassbecker, seit über drei Dekaden Silly-Musiker sowie seit 
einigen Jahren auch in der Band von Maschine. Mit seinem 
virtuosen Spiel auf Gitarre, Geige und Mandoline bereichert 
er die „Lieder für Generationen“ wie kein anderer. Zu zweit 
schwingen sie sich auf ein neues Qualitätslevel und liefern sich 
einen musikalischen Schlagabtausch auf höchstem Niveau.

BOUNCE - „Bon Jovi“ Tribute Band
04. Februar 2023| 20:00 Uhr

BOUNCE ist zweifelsohne 
die authentischste BON JOVI 
Tribute Band Europas! Der 
Band geht es nicht darum, 
als “Double“ oder “Look-
alike“ aufzutreten. BOUNCE 
bringen mit eigener Note und 
trotzdem originalgetreuen 
Sounds und Arrangements 
das nahezu unerschöpfliche 
Repertoire aus fast 30 Jahren 
BON JOVI auf die Bühne. Nicht 
nur eingefleischte Bon Jovi 
Fans attestieren BOUNCE, die 
“No. 1 Bon Jovi Tribute Band“ 
zu sein. Viele sind erst wegen 
BOUNCE zum Bon Jovi Fan 
geworden...!

& Tourist-Information

Klosterplatz 2-4-6 | Tel.: 03647 412295
E-Mail: museum@poessneck.de| touristinfo@poessneck.de 
Internet: www.museum642.de| www.poessneck.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Fr, Sa: 11:00 - 16:00 Uhr
Do: 11:00 - 18:00 Uhr
So: 13:00 - 17:00 Uhr
Mi und an Feiertagen: geschlossen

Am Heiligabend und zu Silvester sowie den Feiertagen 
haben Museum642 und Tourist-Information geschlossen.

Unsere Leistungen:
• Touristische Beratung zu Pößneck und der Region
• Stadt-, Museums- und Schaudruckerei-Führungen
• Kulturvermittelnde Angebote für Kinder und Jugendliche
• Gastgeberverzeichnis Pößneck und Umgebung
• Publikationen und Souvenirs
• Kartenvorverkauf für Veranstaltungen in Pößneck, 

Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie über 
den Ticket Shop Thüringen

• Thüringer Wald Card
• Fischerei-Erlaubnisscheine und vieles mehr…

Foto: Management

Foto: Management
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Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie unter: 
https://bilke-poessneck.bibliotheca-open.de/Veranstaltungen.

Karten für einzelne Veranstaltungen sind bereits im Vorverkauf 
in der Stadtbibliothek Bilke, in der Buchhandlung am Markt 
in Pößneck und in den Tourist-Informationen Pößneck und 
Neustadt an der Orla erhältlich. Reservierungen nimmt das 
Bibliotheksteam gerne unter Tel: 03647/500 320 oder per Mail an 
bibliothek@poessneck.de entgegen.
Sprechen Sie uns an - Wir beraten Sie gerne!

Irland - Inselperle im Atlantik

Multivision am Mittwoch, 25. Januar 2023 ab 19:00 Uhr

Irland, die grüne Insel? Ja, das Eiland schillert tatsächlich in 
den schon von Johnny Cash besungenen 40 verschiedenen 
Grüntönen. Über dieses Klischee hinaus hat Irland aber 
noch weitaus mehr zu bieten. Wiesen, Moore, wild zerklüftete 
Steilklippen, kilometerlange Sandstrände, Steinzeitgräber, 
Burgen und Klöster, lebhafte bunte Städte, Pubs, Guinness und 
Whiskey. Irland ist also wahrlich nicht einfarbig, sondern eine 
Insel voller Kontraste.

Die Schönheit der 
Landschaft ist wohl die 
Hauptattraktion Irlands, 
die jährlich Tausende von 
Besuchern anzieht. Inmitten 
der schönen Landschaften 
finden sich immer wieder 
farbenfrohe Dörfer und 
lebendige Städte. Allen voran 
Dublin, mit reichhaltigem 
Kulturprogramm und einer 

einzigartigen Musik- und Pubszene. Vielerorts trifft man auf 
Spuren der keltischen Frühzeit, Klöster, Burgen, Steingräber, 
Hochkreuze und Rundtürme. Bis heute bleibt Irland allerdings ein 
geteiltes Land. In Belfast trennen noch heute meterhohe Mauern, 
sogenannte Peace Walls, die Wohngebiete von Katholiken und 
Protestanten.
Mit ihrem selbst ausgebauten VW-Bus haben Sandra Butscheike 
und Steffen Mender die Insel mehrere Monate bereist und in 
beeindruckenden Bildern und Videosequenzen diese einzigartige 
Mischung eingefangen, die die Faszination Irland ausmacht.

Karten für 10 Euro gibt es in der Stadtbibliothek Bilke, in 
der Buchhandlung am Markt in Pößneck und in den Tourist-
Informationen Pößneck und Neustadt/Orla. Reservierungen 
nimmt das Bibliotheksteam gerne unter Tel: 03647 500320 oder 
per Mail an bibliothek@poessneck.de entgegen. Einlass ist ab 
18:30 Uhr.

Buch- und Medien-Rückgabe nun auch 24/7 
möglich
In der Stadtbibliothek Bilke können die entliehenen Medien 
ab sofort auch außerhalb der Öffnungszeiten zurückgegeben 
werden. Rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche steht ein 
großer Rückgabekasten auf dem Klosterplatz ein Stück links 
neben dem Haupteingang der Bilke zur Verfügung.

Zur Rückgabe ist kein Ausweis notwendig. Die Medien können 
einfach in die für Bücher oder für Tonies/CDs/DVDs vorgesehenen 
Klappen eingeworfen werden. Das Bibliotheksteam leert die Box 
regelmäßig vor den Öffnungszeiten und verbucht die Rückgaben 
auf den Nutzerkonten.

Die Erweiterung des Serviceangebotes der Bilke durch die 
Buchrückgabebox wurde ermöglicht durch Bundesfördermittel 
aus dem Programm „Vor Ort für Alle“ des deutschen 
Bibliotheksverbandes dbv sowie durch eine große Spende des 
Freundeskreises der Stadtbibliothek Bilke e.V., für die wir herzlich 
danken.

Foto: Sandra Butscheike

Programm der öffentlichen Adventskalender-
Veranstaltungen ab 16.12.22:
Fr, 16.12.22, 16:30 Uhr | DenkMahl Café: Kontrastprogramm 
zur harmonieliebenden Zeit: Kriminelle Weihnachtsgeschichten 
und blutiges Ratespiel mit Martina Rübesam.

Sa, 17.12.22, 15:00 Uhr: Die im Café Dittmann geplante 
Veranstaltung musste auf So, den 11.12.22 und in das Eiscafé 
Ambiente verlegt werden.

So, 18.12.22, 14:00 Uhr | AWO Quartier Brauhausgasse: Ursel 
Melle empfängt Groß und Klein zur gemütlichen Adventslesung 
mit Kaffee.

Mi, 21.12.22, 15:00 Uhr | Seniorenklub Pößneck der 
Volkssolidarität, Dr.-Wilhelm-Külz-Str.: Heidi Axel liest 
zur Weihnachtszeit passende eigene veröffentlichte und 
unveröffentlichte Texte. Es gibt Kaffee und Kuchen. Anmeldung 
erforderlich bis zum 15.12.22 unter: 03647/500 320.

Fr, 23.12.22, 14:30 Uhr | Stadtbibliothek Bilke: Vorlesen mit 
anschließendem Malangebot für Kinder ab 4 Jahren.

Sa, 24.12.22 | Schiefer Markt: Traditionell wird das letzte Türchen 
des Adventskalenders zum Lichterfest auf dem historischen 
Pößnecker Marktplatz geöffnet.

Wir danken den vielen ehrenamtlich engagierten Vorleser*innen, 
darunter einige Erzieher*innen und Kinderpfleger*innen in 
Ausbildung von der Euroakademie Pößneck.

Geschenkideen aus Ihrer Bibliothek
Wer seine Lieben mit einem Stück Kultur beschenken möchte, ist 
in der Stadtbibliothek Bilke an der richtigen Adresse.
Wie wäre es zum Beispiel mit einem Gutschein, der dem 
Beschenkten ein Jahr kostenfreie Benutzung unserer Einrichtung 
beschert? Oder soll es eine Eintrittskarte oder ein Gutschein für 
eine der zahlreichen Veranstaltungen sein?

Veranstaltungsausblick 2023 Stadtbibliothek Bilke

Sa, 21.01.23
15:00 Uhr

Poetry-Slam
in Zusammenarbeit mit dem 
Jugendparlament des SOK

Mi, 25.01.23
19:00 Uhr

„Irland - Inselperle im Atlantik“
Live-Multivisionsshow mit Sandra Butscheike 
und Steffen Mender

Mi, 08.03.23
19:00 Uhr

„Tatra - Wildnis und Bergparadies
im Herzen Europas“
Live-Multivisionsshow mit Ralf Schwan

15. - 31.03.23 Ausstellung „Frauenblicke“ und 
Autorenlesung zum Thema
in Zusammenarbeit mit der VHS Saale-Orla-Kreis

19. - 30.04.23 Ausstellung und Filmabend
zum Thema Queerness
in Zusammenarbeit mit der VHS Saale-Orla-
Kreis

Mi, 31.05.23
19:00 Uhr

„Rotweinlaune auf Weißweinbasis“ - 
Terrasseneröffnung
Amüsante Kurzprosa und leckere Getränke 
auf der neu gestalteten Bibliotheksterrasse 
mit Jan Lipowski

Fr, 30.06.23
20:00 Uhr

Sommerlesenacht für Frauen

06.-23.09.23
 
Mi, 06.09.23
18:30 Uhr

Ausstellung
„Die schönsten deutschen Bücher 2023“
Ausstellungseröffnung mit Frank Mylius und 
Martina Rübesam

Mi, 27.09.23
19:00 Uhr

„Monsieur Jammet
und der Traum vom Grand Hotel“
Autorenlesung mit Ines Thorn

Mi, 18.10.23
19:00 Uhr

„Männer, Frauen und andere 
Katastrophen“
Literarisch-musikalische Kleinkunststücke
mit dem Kieck-Theater

Mi, 15.11.23
19:00 Uhr

„Neil Young - Ein Hippietraum“
Andreas Schirneck liest und singt Neil Young

01.-24.12.23 BILKE-Adventskalender 2023
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Ökumenisches Adventskonzert
Adventliche und Weihnachtliche Weisen
Sonntag, 18.12., 17:00 Uhr; Stadtkirche Pößneck
Mitwirkende: Kantorei Pößneck; Kirchenchor kath. Gemeinde 
Pößneck „Neue Töne“, Posaunenchor der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft

Orgelkonzert am Silvesterabend
Sonnabend, 31.12.,18:00 Uhr; Kirche Jüdewein
(festliche und weihnachtliche Orgelmusik zum Altjahresabend;
Orgel: Regionalkantor Cornelius Hofmann)

Probe:
Kantorei: Probe montags 19:30 Uhr im GZ
Kinderchor: nach Absprache (Schiff)

Kinder und Jugend
im „Schiff“ (außer Ferien)
Kl. 1-3: Di. 14:30-15:30 Uhr| Jungsgruppe: Do. 14:30-15:30 Uhr

Bibelabend
Mi., 18.01., 19:30 Uhr im GZ

Kirchgemeindeverband Krölpa-Öpitz
Ev. Pfarramt Krölpa; Martin-Luther-Str. 6, 07387 Krölpa
Pastorin Ute Thalmann, Tel. 03647 413707

Gottesdienste:

18.12. -
4. Advent

09:00 Uhr Öpitz
10:00 Uhr Hütten

24.12. -
Heiliger Abend
Christvesper
mit Krippenspiel

14:30 Uhr Öpitz
16:00 Uhr Trannroda
16:30 Uhr Krölpa
18:00 Uhr Friedebach

(Lichterweg-GD)
26.12. -
Weihnachts-GD

09:00 Uhr Öpitz
10:00 Uhr Herschdorf
14:00 Uhr Hütten

31.12. -
GD Jahresanfang

10:00 Uhr Krölpa
10:00 Uhr Öpitz

08.01. -
1. So.n.
Epiphanias

10:00 Uhr Krölpa-Pfarrhaus

15.01. -
2. So.n.
Epiphanias

09:00 Uhr Öpitz
10:00 Uhr Hütten

22.01. -
3. So.n.
Epiphanias

10:00 Uhr Krölpa-Pfarrhaus

Kinderkreis:
Di., 15:00-16:30 Uhr Pfarrhaus Krölpa

Kirchenchor:
Mi., 16:00 Uhr Pfarrhaus Krölpa

Konfirmandenprojekt
Kl. 7: Sa., 21.01. 10-12 Uhr Krölpa
Kl. 8: Fr., 20.01. 17-19 Uhr Krölpa

Katholische Pfarrgemeinde St. Marien
Kath. Pfarrgemeinde St. Marien; Ernst-Thälmann-Straße 6;
07806 Neustadt an der Orla| Tel. 036481 - 23152|  
kath-kirche-neustadt-orla@gmx.de
Kirchort Pößneck: Pfarrkirche St. Josef, Straße des Friedens 43; 
Pfr. Wietrzniok; Tel. 03647-412238

Heilige Messe in Pößneck:
So. 18.12. 10:00 Uhr
Sa. 24.12. 22:00 Uhr Christmette
So. 25.12. 10:00 Uhr Weihnachtsmesse

m. Kirchenchor
Mo. 26.12. 10:00 Uhr
So. 01.01. 10:00 Uhr
Di. 03.01. 14:30 Uhr
So. 08.01. 10:00 Uhr Fest Taufe des Herrn

Sportnachrichten

Badespaß in Pößneck

Stadtbad
Bernhard-Siegel-Platz 1
Tel. 03647 505510

Öffnungszeiten Schwimmbad:
Montag: 14:30 bis 21:00 Uhr
Dienstag: 14:30 bis 21:00 Uhr
Mittwoch: 06:00 bis 21:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 bis 21:00 Uhr
Freitag: 06:00 bis 21:00 Uhr
Samstag - Sonntag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Sauna:
Montag: 14:30 bis 21:00 Uhr FRAUENSAUNA
Dienstag: 14:30 bis 21:00 Uhr
Mittwoch: 10:00 bis 21:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 bis 21:00 Uhr
Freitag: 10:00 bis 21:00 Uhr
Samstag - Sonntag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Das Stadtbad ist vom 24.12.2022 bis 26.12.2022 und vom 
31.12.2022 bis 01.01.2023 geschlossen.

Aktuelle Informationen unter www.poessnecker-baeder.de

Kirchliche Nachrichten

Evangelisch-Lutherische  
Kirchengemeinde Pößneck:
Kirchplatz 13
Pfarrer J. Reichmann, Tel. 03647 504415
Stadtkirchenamt D. Müller, Tel. 03647 412280, Fax: 03647 504414

Gottesdienste

18.12. -
4. Advent

10:00 Uhr Gemeindezentrum

24.12. -
Heiliger Abend
mit Krippenspiel

15:00 Uhr Kirche Jüdewein
16:30 Uhr Kirche Schlettwein
16:30 Uhr Stadtkirche
22:00 Uhr Stadtkirche

(Christnacht)
26.12. 10:00 Uhr Kirche Jüdewein

(mit Krippenspiel)
31.12. -
Jahresschluss

16:00 Uhr Kirche Jüdewein
(Andacht)

01.01. -
Neujahr

10:00 Uhr Gemeindezentrum

07.01. 14:00 Uhr Schlettwein
08.01. -
1. So.n.
Epiphanias

10:00 Uhr Gemeindezentrum

15.01. -
2. So.n.
Epiphanias

10:00 Uhr Gemeindezentrum

22.01. -
3. So.n.
Epiphanias

10:00 Uhr Gemeindezentrum

Musik/Konzerte/Veranstaltungen

Adventliche und Weihnachtliche Weisen
Freitag, 16.12., 17:00 Uhr; Kirche Oppurg
mit Schülerinnen und Schülern
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Vereine und Verbände

DRK-Blutspendetermine

DRK-Pflegeheim - Rosa-Luxemburg-Str. 52

Freitag, 30.12.2022 | 15:00 - 19:00 Uhr

Ihr DRK-Kreisverband Saale-Orla e.V.
Silvia Preußer

Sonstige Mitteilungen

250 Euro für deinen Verein - Aktion beendet
Die Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG übergibt an zwanzig 
gemeinnützige Vereine des thüringischen und sächsischen 
Vogtlandes sowie des Saale-Orla-Kreises und des Landkreises 
Saalfeld-Rudolstadt eine Spendensumme in Höhe von insgesamt 
5.000 Euro. Unter dem Motto „250 Euro für deinen Verein“ 
werden im Dezember Geldspenden an Vereine ausgeschüttet. 
Die Mittel für die Vereinsaktion stammen aus dem Reinertrag 
des VR-Gewinnsparvereins Hessen-Thüringen e.V. und werden 
jedes Jahr von der Genossenschaftsbank an gemeinnützige 
Vereine vergeben.

Eine Losfee entschied über die Spendenverteilung. Folgende 
Vereine aus dem Raum Pößneck können sich über den 
Geldsegen in der Vorweihnachtszeit freuen:
- Frauenchor Cantat e.V.
- Landseniorenvereinigung Saale-Orla e.V.
- Regionalverband ORLATAL Gartenfreunde e.V.
- TSV Germania Krölpa e.V. (Abt. Handball)

Alle Vereine, die leider nicht zum Zuge kamen, wurden durch die 
Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG per E-Mail informiert. Jedoch 
bietet die Genossenschaftsbank eine weitere Möglichkeit zur 
Spendensammlung an. Unter https://www.viele-schaffen-mehr.
de/gemeinsam-stark betreibt die Bank seit einigen Jahren eine 
erfolgreiche Crowdfunding-Plattform.

Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG

Werkstattredakteure
Breite Straße 25
In den nächsten beiden Ausgaben des Stadtanzeigers werden 
wir in Zusammenarbeit mit Herrn Hans-Walter Enkelmann über 
das Haus in der Breiten Straße 25 sowie den ehemaligen 
Bewohner Albert Wagner berichten, der aus dem Haus stammt 
und in Amerika Geschichte geschrieben hat.

Breite Straße - früher  
(Foto: Stadtarchiv) )

So. 15.01. 10:00 Uhr
Di. 17.01. 14:30 Uhr
So. 22.01. 10:00 Uhr

Adventskonzerte (Eintritt frei/Spende)
So. 18.12. 17:00 Uhr Ökum. Adventskonzert -

Stadtkirche
So. 18.12. 16:00 Uhr Chor „Vocalitas“ Krölpa -

Kirche St. Elisabeth Ranis
Di. 20.12. 19:00 Uhr „Cantate Domino“

Männerchor Slf. -
Kirche St. Elisabeth Ranis

Kirchenchorprobe im Pfarrhaus Pößneck
Do. 22.12., 19:30 Uhr

Religionsunterricht:
Fr., 16.12. & 06./13./16.01.,14:00 Uhr:  
Kl. 8-10 Pfarrhaus Neustadt
Mo., 19.12./16.01., 14:00 Uhr:
Kl. 1-4 GS „Am Rosenhügel“ Pößneck
Mo., 09./16.01., 14:00 Uhr:
Kl. 5-7 Pfarrhaus Neustadt
Sa. 14.01., 09:00 Uhr:
Erstkommunionvorbereitung im Pfarrhaus Neustadt

Landeskirchliche Gemeinschaft Pößneck
Neustädter Straße 23
Matthias Hubich, Tel.: 03647 416712
Neuapostolische Kirche GZ Rockendorf
Friedebacher Straße 26a
Gemeindeleiter Ralf Franz, Tel. 03647 442547

Gottesdienste:

sonntags: 10:00 Uhr
mittwochs im 14-tägigen Wechsel: 19:30 Uhr
So. 18.12. 10:00 Uhr 4. Advent
So. 25.12. 10:00 Uhr (Bezirksevangelist

Ralf Wilhelmi)
Mi. 28.12. 19:30 Uhr (Jahresabschluss)
So. 01.01. 10:00 Uhr (Stammapostel Schneider

aus Eibenstock-
Videoübertragung)

So. 08.01. 10:00 Uhr
Mi. 11.01. 19:30 Uhr (Jahresabschluss)
So. 15.01. 10:00 Uhr
So., 18.12. 15:00 Uhr Adventsnachmittag
Sänger, Instrumentalisten und die Kinder der Gemeinde 
Rockendorf gestalten mit Ihnen gemeinsam einen Nachmittag im 
Advent. Es ist ein kleiner Imbiss geplant.

Jehovas Zeugen
Königreichssaal Pößneck, Flurstraße 3;
Tel.: 03647 449291 oder per Videokonferenz
(bitte die Zugangsdaten erfragen).

Jeder ist herzlich eingeladen.
Freitag, 18:30 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr

Weitere Informationen über Bibelkurse, Kursbroschüren
sowie den kostenlosen Zugang zu Tagungen: jw.org

ORF-Friedenslicht aus Bethlehem
Ankunft: Fr., 23.12. um 10:00 Uhr auf dem Marktplatz

Die Termine der Sternsinger entnehmen Sie bitte den aktuellen 
Vermeldungen!

Alle weiteren Informationen bzw. Änderungen entnehmen Sie 
bitte den Schaukästen an den Kirchen sowie der Tagespresse.

Wir wünschen allen Mitchristen und Mitbürgern eine 
gesegnete Adventszeit und ein besinnliches, friedvolles 
Weihnachtsfest sowie alles Gute für 2023!!

und heute  
(Foto: Pößnecker Werkstätten 
gGmbH
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Alles unter einem Dach

Informationen, Produkte und Services der Stadtwerke-
Unternehmen ab sofort in einem gemeinsamen Inter-
netauftritt

Unter der Adresse www.stadtwerke-jena.de präsentieren sich 
ab sofort die Stadtwerke Energie, der Jenaer Nahverkehr, 
jenawohnen und die Jenaer Bäder sowie die übergreifenden 
Gruppen-Seiten. Denn „Alles unter einem Dach“ - das gilt ab 
sofort nicht nur für das gemeinsame Stadtwerke-Kundencenter, 
sondern auch für die digitale Plattform des kommunalen 
Unternehmensverbundes. So erhalten Kunden, Geschäftspartner 
und Interessierte auf einen Klick den Überblick zum gesamten 
Stadtwerke-Leistungsspektrum.

Für die Kundinnen und Kunden bedeutet das „digitale Multitool“ 
kurze Wege zu allen verfügbaren Online-Informationen sowie den 
Produkten und Services aus den Bereichen Energie, Mobilität, 
Wohnen, Freizeit und Karriere.

Veranstaltungskalender

Dezember 2022 / Januar 2023

bis
16.04.2023

Museum642 - Pößnecker Stadtgeschichte
Sonderausstellung
„Von Frau Elster bis Zementmischer.
Kindergartenspielzeug aus der DDR“
Eine kleine Rückschau in den Alltag der DDR-
Kindergärten aus der Privatsammlung Ramona 
und Andreas Reißmann.

16.12. Schützenhaus Pößneck
15:00 -
18:00 Uhr

Tanztee
Tanzen zu der guten alten und neuen Musik im 
Schützenhaus!

16.12. DenkMahl Café
16:30 Uhr Erlesener Bilke-Adventskalender

Kontrastprogramm zur harmonieliebenden 
Zeit:
Kriminelle Weihnachtsgeschichten und ein 
blutiges Ratespiel mit Martina Rübesam.

17.12. St. Veits Kapelle, 07381 Wernburg
17:00 Uhr Buchlesung „Heimatsuche“ von Richard Förtsch

Der 1899 geborene Autor erzählt in dem Buch 
von den Bewohnern und der Landschaft des alten 
Saaletals, vor dem Bau der Staumauern.

18.12. Mehrgenerationenhaus - Freizeitzentrum
10:00 Uhr Leinwandgeflüster - Familienkino im FZZ

Film: „Wie die Kinder die Welt retten - mit dem 
Weihnachtsmann, dem Osterhasen, der Zahnfee, dem 
Sandmann und dem widerspenstigen Jack Frost“;
Leinwandgeflüster lädt Familien zu einem 
Vormittagskino mit anschl. thematischem 
Kreativangebot in die Werkstätten ein.
Materialpauschale: 3 €

18.12. AWO-Quartier, Brauhausgasse 3 a
14:00 Uhr Erlesener Bilke-Adventskalender

Ursula Melle empfängt Groß und Klein zur 
gemütlichen Adventslesung mit Kaffee.

18.12. Stadtkirche St. Bartholomäus
17:00 Uhr Ökumenisches Adventskonzert

Mitwirkende: Kantorei Pößneck, Kirchenchor 
der kath. Gemeinde Pößneck, „Neue Töne“, 
Posaunenchor der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft; Eintritt frei

Der frühere Name der Breiten Straße war ursprünglich 
Schmiedegasse gewesen. Das Haus Nr. 25 lag an der 
Handelsstraße, die durch Pößneck verlief. Es ist eines der 
wenigen Giebelhäuser, die es in der Stadt noch gibt. Während 
der Sanierungsarbeiten im Jahr 2015 wurde eine Dendrologie 
(Holzaltersbestimmung) durchgeführt. Diese ergab, dass das 
Haus um 1604 erbaut wurde. Direkt daneben, auf der rechten 
Seite, stand bis 1870 ein ganz ähnliches Giebelhaus. Durch 
die Kotschau und die Gefahr von Hochwasser wurden alle 
Häuser in der Breiten Straße nicht unterkellert. Oftmals gab 
es stattdessen einen kleinen Raum, der wenige Stufen nach 
unten führte. Dort wurde früher das Bier aufbewahrt. Auch das 
Haus Nr. 25 besaß das Braurecht, wie alle anderen Häuser, die 
innerhalb der Stadtmauer lagen. Typisch für das Giebelhaus 
sind zwei übereinander angeordnete Stuben, beide mit den 
Fenstern zur Breiten Straße gerichtet. Die Besonderheit sind 
die Stubendecken. In der unteren Stube handelt es sich um 
eine alte Holzbohlendecke. Diese wird von einem Unterzug 
mit Schiffskehlenprofil getragen. Der Name Schiffskehle 
leitet sich vom Aussehen eines umgekehrten Schiffskiels ab. 
Charakteristisch dafür ist eine runde Ausbuchtung im Holz. In der 
oberen Stube handelt es sich um eine glatt verputzte Decke, die 
auch von einem Unterzug mit Schiffskehlenprofil getragen wird.

Ab 1800 kann durch 
historische Aufzeichnungen 
belegt werden, welche 
Besitzer das Haus hatte und 
welche Gewerke dort ausgeübt 
wurden. Erwähnt wurde 1803 
ein Johann Michael Wohlfahrt. 
Die Familie Wohlfahrt übte über 
zehn Generationen in Pößneck 
das Schlosserhandwerk aus. 
Einige Familienmitglieder 
davon hatten sich auf 
Waffenschmiede bzw. 
B ü c h s e n m a c h e r e i 
spezialisiert. Ab 1884 wurde 
als Besitzer des Hauses Carl 
Friedrich Wagner genannt, ein 
Riemer und Wagenfabrikant. 
Ab 1921 bis ungefähr 1948 

befand sich eine Bäckerei im Haus, die von Gotthold Zille 
betrieben wurde. In einem der Hinterhäuser, die 2015 abgerissen 
wurden, stellte die Firma „Hofman A. & Günther“ feine Lederwaren 
und Reiseartikel her. Zu DDR-Zeiten betrieb der Bäckermeister 
Oxendorf über viele Jahre hinweg eine Bäckerei.
2015 begann eine umfassende Sanierung des Gebäudes. Das 
alte Fachwerk an der Giebelseite des Gebäudes wurde freigelegt 
und komplett saniert. Reste des ursprünglichen Farbanstrichs 
konnten nachgewiesen werden, so erhielt das Haus seine 
Ursprungsfarbe zurück. Heute ist das Haus, das seit über 400 
Jahren Geschichte schreibt, zu einem besonderen Blickfang in 
der Stadt geworden.

Wir danken Herrn Enkelmann ganz herzlich für die Zuarbeit 
sowie Frau Hirschel vom Stadtarchiv Pößneck für die historischen 
Fotos.

Die Werkstattredakteure

Volksbank spendet an Tafeln
Über einen Geldsegen konnten sich vor kurzem die Saalfelder 
Tafel und die Tafel Pößneck (betrieben durch die Volkssolidarität 
Pößneck e.V.) freuen.

Andreas Hostalka, Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland-
Saale-Orla eG übergab jeweils einen Spendenscheck in 
Höhe von 1.000 Euro an die Verantwortlichen der karitativen 
Einrichtungen. Das Geld für die Spenden stammt aus den Mitteln 
des Gewinnsparvereins Hessen Thüringen.

Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG
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Beschlüsse

... aus dem öffentlichen Teil der Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses vom 06.12.2022

Beschl.-Nr. HFA-304/2022
Bestätigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses vom 01.11.2022

Beschl.-Nr.: HFA-297/2022
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt

1. die Aufhebung des Beschlusses HFA-255/2022 vom 
23.06.2022

Beschl.-Nr.: HFA-298/2022

2. den Kauf eines Opel Vivaro-e (Opel-e Cargo Edition M 
Elektromotor 100 kW) zum Preis von 42.371,90 € vom A-C-H 
Saalfeld GmbH, Mittlerer Watzenbach 15 in 07318 Saalfeld

... aus dem öffentlichen Teil der Stadtratssitzung  
Nr. 24 vom 15.12.2022

Beschl.-Nr.: 24-2/2022
Bestätigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der 
Stadtratssitzung Nr. 23 vom 10.11.2022

Beschl.-Nr.: 23-4/2022
Der Stadtrat beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
„PV-Freiflächenanlage Wiewärthe“ im zweistufigen 
Regelverfahren.
Dieser Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Beschl.-Nr.: 23-5/2022
Der Stadtrat beschließt, die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
„Julius-Fucik-Straße“ gem. § 9 BauGB.
Dieser Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Beschl.-Nr.: 23-6/2022
Der Stadtrat beschließt die Höherförderung der Maßnahme 
„Obere Johannisgasse 6, Pößneck“ im Rahmen des Bund-
Länder-Programms Städtebaulicher Denkmalschutz durch 
eine Erhöhung des Baukostenzuschusses von 230.000 € auf 
301.492,30 €.
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Fördervereinbarung mit 
dem Eigentümer entsprechend zu ergänzen.

Beschl.-Nr.: 23-7/2022
Die Mitglieder des Stadtrates beschließen die Anpassung 
der Nutzungskonditionen im „Museum642 - Pößnecker 
Stadtgeschichte“ entsprechend beigefügter Anlage.

Beschl.-Nr.: 23-8/2022
Der Stadtrat erteilt das Einvernehmen zur Erhöhung der 
Elternbeiträge für die Kindereinrichtung „Arche Noah“ zum 
01.01.2023.

Beschl.-Nr.: 23-11/2022

1. Der Stadtrat beschließt die Aufhebung des 
Stadtratsbeschlusses Beschl.-Nr.: 14-11/2021

Beschl.-Nr.: 23-12/2022

2. Der Stadtrat beschließt anliegende Neufassung der 
Hundesteuersatzung der Stadt Pößneck

Beschl.-Nr.: 23-13/2022
Antrag der Fraktionsgem. Grüne/SIP

1. Die Stadt Pößneck bekennt sich zu den Zielen, die sich 
aus dem „Übereinkommen des Europarates zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt (kurz Istanbul-Konvention), Opfer häuslicher und 
sexualisierter Gewalt zu schützen, ergeben.

21.12.  
15:00 Uhr

Seniorenclub der Volkssolidarität Pößneck,
Dr. Wilhelm-Külz-Str. 5
Erlesener Bilke-Adventskalender
Heidi Axel liest zur Weihnachtszeit 
passende und eigene veröffentlichte und 
unveröffentlichte Texte zu Kaffee und Kuchen.
Anmeldung erforderlich bis 15.12.
unter 03647 500 320.

23.12. Stadtbibliothek Bilke
14:30 Uhr Erlesener Bilke-Adventskalender

Vorlesenachmittag mit anschließendem 
Malangebot für Kinder ab 4 Jahren.

24.12. 551. Pößnecker Lichterfest
17:30 Uhr auf dem Marktplatz

25.12. Shedhalle
Weihnachtstanz - Kommt und macht mit!
Kommt und genießt gute Musik, ausgezeichnete 
Getränke, ein weihnachtliches Ambiente und 
macht dieses Weihnachten unvergesslich!
weitere Infos: www.denkmahl-kaffee.de

29.12. Rittergut Positz, 07381 Oppurg / Kolba
14:00 Uhr Wanderung und Vortrag „Die Rauhnächte“

Nach den Weihnachtstagen kommt die Zeit der 
Rauhnächte. An diesen Tagen sollen besondere 
Dinge passieren. Die 12 heiligen Rauhnächte - 
welche Bedeutung haben sie?
15,00 €/Pers.; Anmeldung erforderlich: ZNL Gesine 
Müller, Tel.: 036649/849025 oder 0176 67657247

31.12. Jüdeweiner Kirche
18:00 Uhr Orgelkonzert am Silvesterabend

Festliche und weihnachtliche Orgelmusik
zum Altjahresabend.
Orgel: Kantor Cornelius Hofmann

08.01. Schützenhaus Pößneck
15:00 Uhr Neujahrskonzert mit Felix Reuter -

„Die verflixte Klassik“
In einer atemberaubenden Show erleben, wie die 
bekanntesten Konzerte der klassischen Musik mit 
allerlei Humor und Entertainment neu entstehen.

13.01. DenkMahl Café
20:00 Uhr Neujahrseröffnung

Live-Musik mit Gitarre und Gesang

14.01. Schützenhaus Pößneck
16:00 Uhr G.G. Anderson & Freunde

mit Michael Hirte, Simone Oberstein, Madlen und 
De Martha

21.01. Bilkesaal, Klosterplatz 1
15:00 Uhr Poetry-Slam

Eine Veranstaltung des Jugendparlaments des 
SOK in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek 
Bilke.

Ende des nichtamtlichen Teiles
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a. ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen,
b. ausschließlich der Durchführung der den Organisationen 

Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariterbund, Malteser-
Hilfswerk, Johanniter-Unfallhilfe und Technisches Hilfswerk 
obliegenden Aufgaben dienen,

c. ausschließlich für den Schutz, die Führung und Hilfe 
Blinder, Gehörloser, Schwerhöriger und hilfebedürftiger 
Personen im Sinne des Schwerbehindertenrechts 
gehalten werden. Der Nachweis der Schwerbehinderung 
ist durch Vorlage des Schwerbehindertenausweises zu 
erbringen. Die Steuerbefreiung kann nur für einen Hund der 
schwerbehinderten Person beansprucht werden.

d. aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen 
oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind,

e. die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden 
haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den 
Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung 
stehen,

f. die vom Halter auf Dauer in seinem Haushalt übernommen 
wurden und nachweisbar aus aus einem inländischen 
Tierheim stammen, das von einer als gemeinnützig 
anerkannten Einrichtung betrieben wird. Die Steuerbefreiung 
ist in diesem Fall auf 1 Jahr befristet.

§ 3
Steuerschuldner, Haftung

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter 
ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse 
seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen 
hat. Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder 
Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen 
hält. Alle in einem Haushalt oder einem Betrieb aufgenommenen 
Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.
(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere 
Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.
(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes 
für die Steuer.

§ 4
Steuermaßstab und Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt
a. für den ersten Hund 42 €
b. für den zweiten Hund 72 €
c. für jeden weiteren Hund 90 €
d. für den ersten gefährlichen Hund 360 €
e. für jeden weiteren gefährlichen Hund 600 €
Neben einem gefährlichen Hund bzw. mehreren gefährlichen 
Hunden wird für andere im gleichen Haushalt gehaltene Hunde 
die Hundesteuer nach Abs. 1 Buchstabe b bzw. c erhoben.
(2) Hunde, für die eine Steuerbefreiung gemäß § 2 a. - f. dieser 
Satzung gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der 
Hunde nicht zu berücksichtigen. Hunde, für die die Steuer nach 
§ 5 ermäßigt wird, gelten steuerlich als erste Hunde.
(3) Als gefährliche Hunde gelten solche, die von der 
Ordnungsbehörde nach Durchführung eines Wesenstests 
entsprechend § 9 des Thüringer Gesetzes zum Schutz der 
Bevölkerung vor Tiergefahren als solche eingestuft wurden, 
insbesondere, weil nach ihrer Veranlagung, Erziehung und/oder 
Charaktereigenschaft die erhöhte Gefahr einer Verletzung von 
Personen besteht oder von ihnen eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit ausgehen kann.
(4) Hunde nach § 4 Abs. 3, für die durch einen Wesenstest 
entsprechend § 9 Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung 
vor Tiergefahren die Gefährlichkeit widerlegt wurde, gelten nicht 
als gefährliche Hunde.
(5) Für gefährliche Hunde finden § 2 (Steuerfreiheit) und § 5 
(Steuerermäßigung) sowie § 6 (Züchtersteuer) dieser Satzung 
keine Anwendung.

§ 5
Steuerermäßigung

(1) Die Steuer wird auf schriftlichen Antrag um die Hälfte 
ermäßigt für
a. Hunde, die in Einöden gehalten werden,

Beschl.-Nr. 23-14/2022
2. Die Stadt Pößneck erstellt in enger Zusammenarbeit mit 

der vielfältigen Landschaft der freien Träger, dem Saale-
Orla-Kreis einen kommunalen Aktionsplan zur Umsetzung 
der Istanbul-Konvention, der insbesondere die Belange der 
häuslichen geschlechtsbezogenen Gewalt beleuchtet und 
Maßnahmen zur Prävention und Repression vorstellt.

>> Ablehnung

Beschl.-Nr.: 23-15/2022
4. Die Stadt Pößneck macht am 25. November mit dem „Orange 

Day“, der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen auf das 
Thema aufmerksam und strahlt alle wichtigen Gebäude, z. B. 
den Weißen Turm, das Schützenhaus orange an, bzw. lässt 
die Pößnecker Lichtinstallationen z. B. in der Fußgängerzone 
in orangem Licht leuchten.

>> Ablehnung

Beschl.-Nr.: 23-16/2022
Ablehnung des Antrages der Fraktionsgemeinschaft Grüne/SIP:
Schaffung eines Transformationsbeirates

... aus dem öffentlichen Teil der Sitzung des Sozial-
ausschusses vom 06.09.2022

Beschl.Nr.: SoA 11/2022
Die Mitglieder des Sozialausschusses beschließen für das Jahr 
2022

1. dem 1. SV Pößneck e.V. für die Nutzung des Stadtbades 
einen Zuschuss in Höhe von 50 €

2. der Wasserwacht Pößneck im DRK Kreisverband Saale-Orla 
e.V. für die Nutzung des Stadtbades einen Zuschuss in Höhe 
von 680 €

3. dem TC Submarin Pößneck e.V. für die Nutzung des 
Stadtbades einen Zuschuss für die regulären Wochen-
Trainingseinheiten in Höhe von 2.350 €

4. dem Tennisclub Pößneck 2000 e.V. einen Zuschuss für die 
Pacht in Höhe von 820 €

zu gewähren.

... aus dem öffentlichen Teil der Sitzung des Sozial-
ausschusses vom 02.11.2022

Beschl.Nr.: SoA 19/2022
Der Sozialausschuss stimmt dem finanziellen Zuschuss an 
den Gesangsverein Schlettwein e.V. zur Finanzierung ihres 
Chortreffens zum 140-jährigen Jubiläum in Höhe von 300 € aus 
dem Kulturfond zu.

Hundesteuersatzung  
der Stadt Pößneck

Auf Grund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
05.10.2022 (GVBl. S. 414), in Verbindung mit §§ 2, 5, 17 und 
18 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 
301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.10.2019 (GVBl. 
S. 396), erlässt die Stadt Pößneck die folgende, vom Stadtrat 
am 10.11.2022 beschlossene Satzung für die Erhebung einer 
Hundesteuer.

§ 1
Steuertatbestand

(1) Das Halten eines über drei Monate alten Hundes 
im Gemeindegebiet unterliegt einer gemeindlichen 
Jahresaufwandssteuer nach Maßgabe dieser Satzung. 
Maßgebend ist das Kalenderjahr.
(2) Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so 
ist davon auszugehen, dass der Hund älter als drei Monate ist.

§ 2
Steuerfreiheit

Steuerbefreiung ist auf schriftlichen Antrag zu gewähren für 
Hunde, die nicht unter den Tatbestand der gefährlichen Hunde 
(§ 4 Abs. 3) fallen und
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§ 11
Sicherung und Überwachung der Steuer

(1) Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes 
wird eine Steuermarke, die Eigentum der Stadt Pößneck bleibt, 
ausgegeben.
(2) Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder 
seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit der sichtbar befestigten 
gültigen Steuermarke umherlaufen lassen. Der Hundehalter ist 
verpflichtet, den Beauftragten der Stadt die gültige Steuermarke 
auf Verlangen vorzuzeigen.
(3) Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren 
Stellvertreter sind verpflichtet, den Beauftragten der Stadt auf 
Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder 
Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß 
Auskunft zu erteilen (§ 93 Abgabenordnung).
Zur wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung ist auch der 
Hundehalter verpflichtet.
Die Stadt Pößneck kann in unregelmäßigen Abständen 
Hundebestandsaufnahmen durchführen oder unter Wahrung 
des Steuergeheimnisses ein privates Unternehmen damit 
beauftragen.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne § 16 bis 19 des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig
a) als Hundehalter entgegen § 7 Abs. 4 den Wegfall der 

Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung nicht 
rechtzeitig anzeigt;

b) als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 1 seinen Meldepflichten 
nicht, nicht rechtzeitig, nicht wahrheitsgemäß bzw. nicht 
vollständig nachkommt;

c) als Hundehalter entgegen § 11 Abs. 2 einen Hund außerhalb 
seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes 
ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen 
lässt, die Steuermarke auf Verlangen des Beauftragten der 
Stadt nicht vorzeigt oder dem Hund andere Gegenstände, 
die der Steuermarke ähnlichsehen, anlegt;

d) als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstand oder 
deren Stellvertreter sowie als Hundehalter entgegen § 11 
Abs. 3 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt.

§ 13
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 01.04.2010 außer 
Kraft.

Pößneck, den 30. November 2022
Michael Modde   -Siegel-
Bürgermeister

Hinweis:
Verstöße gegen die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadt geltend 
gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe 
geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb 
einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Satzung über die Benutzung der Kinder-
tageseinrichtung „Am Sonnenhügel“  

der Stadt Pößneck
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 und 21 der Thüringer 
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung 
- ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) und der Bestimmungen des 
Thüringer Gesetzes über die Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern in Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege (Thüringer Kindergartengesetz - 
ThürKigaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBl. S. 276), zuletzt 
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. 
S. 277, 281), des § 20 Abs. 8 ff. Infektionsschutzgesetz vom 10. 
Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 

b. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern 
eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend zur 
Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes 
gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei ist; 
für Hunde, die zur Ausübung der Jagd gehalten werden, tritt 
die Steuerermäßigung nur ein, wenn sie die jagd-rechtliche 
normierte Brauchbarkeitsprüfung oder gleichgestellte 
Prüfung mit Erfolg abgelegt haben.

(2) Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 
500 m von jedem anderen Wohngebäude entfernt ist.

§ 6
Züchtersteuer

(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassenreine Hunde 
der gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter zu Zuchtzwecken 
halten, wird die Steuer für Hunde dieser Rasse auf schriftlichen 
Antrag in der Form der Züchtersteuer erhoben.
Eine Bestätigung der Zuchtfähigkeit durch einen Zucht- oder 
Sportverein ist vorzulegen.
(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken 
gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 4 Abs. 1.

§ 7
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung,

Steuerermäßigung und Züchtersteuer
(Steuervergünstigungen)

(1) Die Befreiungen und Ermäßigungen nach §§ 2, 5 und 6 erfolgen 
frühestens von dem Monat an, der auf die Antragstellung folgt.
(2) Steuerbefreiung nach § 2 a, b, c und e wird nur gewährt, 
wenn die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck 
geeignet sind.
(3) In den Fällen des § 5 kann jeder Ermäßigungsgrund nur für 
jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden.
(4) Fallen die Vorrausetzungen für die Steuervergünstigungen 
weg, so ist dies innerhalb von zwei Wochen nach dem Wegfall 
der Stadt anzuzeigen.

§ 8
Entstehen und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, der auf den Monat 
folgt, in dem die Voraussetzungen nach § 1 der Satzung vorliegen.
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem die Voraussetzungen nach § 1 der Satzung nicht mehr 
vorliegen. Kann der Steuerpflichtige keinen Nachweis über den 
Verbleib des Hundes vorlegen, so erlischt die Steuerpflicht erst 
am Ende des Monats, in dem die Abmeldung des Hundes erfolgt.

§ 9
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die 
Steuerpflicht erst während des Kalenderjahres beginnt - für 
den Rest des Kalenderjahres anteilig für volle Kalendermonate 
festgesetzt.
(2) Die Steuer wird zum 1. März in einem Jahresbeitrag fällig.
Erfolgt die Festsetzung unterjährig, so ist die Steuer für 
das betreffende Jahr einen Monat nach dem Zugang des 
Festsetzungsbescheides und sodann jährlich zum 1. März in 
Höhe des Jahresbeitrages fällig.

§ 10
Meldepflicht

(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, jeden Hund, für den der 
Steuertatbestand nach § 1 dieser Satzung erfüllt ist, innerhalb 
von zwei Wochen bei der Stadt Pößneck anzumelden. Wenn 
der Hund ihm durch Geburt einer von ihm gehaltenen Hündin 
zugewachsen ist, hat die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen, 
nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, zu erfolgen.
Bei Zuzug eines Hundehalters ist die Anmeldung innerhalb der ersten 
zwei Wochen des auf den Zuzug folgenden Monats vorzunehmen.
Sofern der Hund als gefährlich im Sinne des § 4 Abs. 3 gilt, ist 
dies bei der Anmeldung unaufgefordert mitzuteilen.
(2) Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) hat den Hund 
unverzüglich bei der Stadt Pößneck abzumelden, wenn er 
ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund 
abhandengekommen oder eingegangen ist oder wenn der Halter 
aus der Gemeinde weggezogen ist. Mit der Abmeldung ist die 
Steuermarke an die Stadt zurückzugeben.
Wird ein Hund veräußert oder verschenkt, so sind bei der 
Abmeldung der Name und die Anschrift des neuen Hundehalters 
anzugeben
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festlegt werden. Die Schließzeiten der Kindertageseinrichtung 
werden rechtzeitig zum Beginn des Kindergartenjahres 
für das laufende Kindergartenjahr durch Aushang in der 
Kindertageseinrichtung bekanntgegeben.

§ 5
Anmeldung/Aufnahme

(1) Die Anmeldung soll in der Regel sechs Monate vor 
der gewünschten Aufnahme bei der der Leitung der 
Kindertageseinrichtung unter Verwendung des hierfür 
vorgesehenen Formulars erfolgen. Kurzfristige Anmeldungen 
können in begründeten Ausnahmefällen (z. B. Zuzug, berufliche 
Veränderung etc.) im Rahmen der zur Verfügung stehenden freien 
Plätze berücksichtigt werden. Besucht das Kind zum Zeitpunkt 
der Anmeldung eine andere Kindertageseinrichtung, haben die 
Eltern zu bestätigen, dass das Betreuungsverhältnis für diese 
Einrichtung unter Vorlage der Kita-Card wirksam zum Zeitpunkt 
der gewünschten Aufnahme in die Kindertageseinrichtung 
gekündigt wurde.
(2) Jedes Kind muss vor seiner Aufnahme in die 
Kindertageseinrichtung ärztlich oder amtsärztlich untersucht 
werden, was durch Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses 
über die gesundheitliche Eignung zum Besuch einer 
Kindertageseinrichtung nachzuweisen ist. Die Bescheinigung soll 
auch Hinweise auf Unverträglichkeiten und Allergien enthalten. 
Darüber hinaus haben die Eltern dem Träger den Nachweis zu 
erbringen, dass zeitnah vor der Aufnahme eine ärztliche Beratung 
in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen und nach den 
Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden 
Impfschutz des Kindes erfolgt ist. Die ärztliche Bescheinigung 
und der Nachweis zur Impfberatung sollen zum Zeitpunkt der 
Vorlage in der Kindertageseinrichtung nicht älter als vier Wochen 
sein.
(3) Vor Beginn der Betreuung eines Kindes ab Vollendung des 
ersten Lebensjahres ist der Leitung der Kindertageseinrichtung 
nachzuweisen, dass ein ausreichender Impfschutz gegen 
Masern bzw. eine Immunität gegen Masern besteht oder das 
Kind aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft 
werden kann. Ein ausreichender Impfschutz besteht, wenn 
ab der Vollendung des ersten Lebensjahres mindestens eine 
Schutzimpfung und ab der Vollendung des zweiten Lebensjahres 
mindestens zwei Schutzimpfungen gegen Masern bei dem 
betroffenen Kind durchgeführt wurden. Zum Nachweis des 
ausreichenden Impfschutzes bzw. der Immunität gegen Masern 
ist der Kindertageseinrichtung vorzulegen:
1. eine Impfdokumentation nach § 22 Abs. 1 und 2 des 

Infektionsschutzgesetzes (IfSG) oder ein ärztliches Zeugnis, 
auch in Form einer Dokumentation nach § 26 Abs. 2 Satz 
4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, darüber, dass bei 
dem zu betreuenden Kind ein nach den Maßgaben von § 
20 Absatz 8 Satz 2 IfSG ausreichender Impfschutz gegen 
Masern besteht,

2. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei dem zu betreuenden 
Kind eine Immunität gegen Masern vorliegt oder sie aufgrund 
einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden 
können oder

3. eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung 
einer anderen Gemeinschaftseinrichtung im Sinne von § 33 
Nr. 1 oder 2 IfSG darüber, dass ein Nachweis nach Nummer 
1 oder Nummer 2 bereits vorgelegen hat.

(4) Kinder aus anderen Gemeinden innerhalb Thüringens 
können im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 
ThürKigaG bei freien Kapazitäten aufgenommen werden. Die 
Eltern sollen dies bei der Stadt Pößneck sechs Monate vor 
der gewünschten Aufnahme unter Angabe der gewünschten 
Kindertageseinrichtung beantragen.
(5) Die Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung 
erfolgt durch Bescheid zu dem darin festgesetzten Datum. 
Ab dem im Aufnahmebescheid festgesetzten Datum sind die 
Eltern zur Zahlung der Benutzungsgebühr nach Maßgabe der 
Gebührensatzung verpflichtet, es sei denn, sie haben den Platz 
rechtzeitig mindestens 4 Wochen vor der geplanten Aufnahme 
ihres Kindes schriftlich gegenüber der Stadtverwaltung Pößneck 
wieder gekündigt. Die Eltern sind auch dann zur Zahlung 
der Benutzungsgebühr verpflichtet, wenn das Kind wegen 
Nichtvorlage eines Nachweises nach Absatz 3 gemäß § 20 Abs. 
9 Satz 6 IfSG tatsächlich nicht in der Kindertageseinrichtung 
betreut werden darf.

Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) hat der Stadtrat 
der Stadt Pößneck in der Sitzung am 29.09.2022 die folgende 
Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung(en) 
beschlossen:

§ 1
Träger und Rechtsform

Die Kindertageseinrichtung wird von der Stadt Pößneck als 
öffentliche Einrichtung unterhalten. Durch ihre Inanspruchnahme 
nach Maßgabe dieser Satzung entsteht ein öffentlich-rechtliches 
Benutzungsverhältnis.

§ 2
Aufgaben und Grundsätze

(1) Die Aufgaben der Kindertageseinrichtungen bestimmen sich 
nach den Vorschriften des Thüringer Gesetzes über die Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Thüringer 
Kindergartengesetz - ThürKigaG) und den einschlägigen 
Rechtsverordnungen.
(2) Die Rechte und Pflichten nach dieser Satzung nehmen die 
Personensorgeberechtigten oder der personensorgeberechtigte 
Elternteil (im Folgenden „Eltern“ genannt) wahr. Personen, denen 
die Erziehung durch Rechtsvorschrift oder Vertrag ganz oder 
teilweise übertragen wurde, stehen den Eltern insoweit gleich.
(3) Mit der Anmeldung und Aufnahme ihres Kindes 
in eine Kindertageseinrichtung erkennen Eltern die 
Benutzungsregelungen dieser Satzung an. Gleiches gilt auch für 
die Konzeption der jeweiligen Kindertageseinrichtung.

§ 3
Kreis der Berechtigten

(1) Die Kindertageseinrichtung steht grundsätzlich allen Kindern, 
die in der Stadt Pößneck ihren Wohnsitz (Hauptwohnsitz i. S. 
des Melderechts) haben, nach Maßgabe der verfügbaren Plätze 
offen.
(2) Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Kinder, die ihren 
Wohnsitz in einer anderen Gemeinde/Stadt haben, aufgrund 
des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 ThürKigaG bzw. § 5 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) aufzunehmen, 
wenn verfügbare Kapazitäten vorhanden sind.
(3) In der Kindertageseinrichtung werden Kinder im Alter von 1 
Jahr bis zum Schuleintritt betreut.
(4) Wenn die in der Betriebserlaubnis festgelegte Höchstbelegung 
der jeweiligen Einrichtung erreicht ist, sind weitere Aufnahmen 
erst nach Freiwerden von Plätzen möglich.

§ 4
Öffnungszeiten/Schließzeiten/Betreuungsumfang

(1) Die Kindertageseinrichtung ist an Werktagen montags bis 
freitags von 6.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.
Die Neufestlegung der Öffnungszeiten in der 
Kindertageseinrichtung erfolgt nach Anhörung des Elternbeirates 
durch den Träger der Kindertageseinrichtung.
(2) Die Eltern haben die Möglichkeit, aus verschiedenen 
Betreuungsumfängen zu wählen. Die angebotenen 
Betreuungsumfänge ergeben sich aus der Gebührensatzung zu 
dieser Satzung.
(3) Wünschen die Eltern eine Änderung des ursprünglich 
gewählten Betreuungsumfangs, muss dies der Leitung 
der Kindertageseinrichtung spätestens 4 Wochen vor der 
gewünschten Änderung mitgeteilt werden.
(4) Eltern von Kindern, die in den folgenden Kindergartenjahren 
von der Zahlung der Elternbeiträge aufgrund der gesetzlich 
geregelten Elternbeitragsfreiheit befreit werden, haben 
bis 31. Januar des laufenden Jahres die Möglichkeit, den 
Betreuungsumfang für ihr Kind zu wählen oder zu ändern, der ab 
1. März vor Beginn der Beitragsbefreiung bis zur Beendigung des 
Betreuungsverhältnisses in der Kindertageseinrichtung gelten 
soll. Eine Reduzierung des Betreuungsumfangs ist grundsätzlich 
auch nach dem 1. März unter Einhaltung der Fristen nach 
Abs. 3 möglich. Eine Erhöhung des Betreuungsumfangs unter 
Einhaltung der Fristen nach Abs. 3 ist nur in begründeten 
Ausnahmefällen möglich. Hierzu sind der Stadt Pößneck die 
Gründe für die Erhöhung des Betreuungsumfangs mit der 
Beantragung darzulegen.
(5) Nach Anhörung des Elternbeirates können für jede 
Kindertageseinrichtung weitere Schließzeiten (z. B. an den 
Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr, an Brückentagen, 
zum Zwecke der Fortbildung des pädagogischen Fachpersonals) 
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und nimmt die Belehrung nach § 34 Abs. 5 des Gesetzes zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) vor. Sie verlangt von den 
Eltern von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres die Vorlage 
eines Nachweises nach § 20 Abs. 9 Satz 1 IfSG. Treten die im 
IfSG genannten Krankheiten oder ein hierauf gerichteter Verdacht 
auf, so ist die Leitung verpflichtet, unverzüglich die im Gesetz 
vorgeschriebenen Meldungen und Vorkehrungen zu treffen.

§ 8
Elternbeirat

Die Eltern der Kindertageseinrichtung haben das Recht, einen 
Elternbeirat zu bilden. Die Wahl des Elternbeirates erfolgt nach 
den Regelungen des § 12 Abs. 4 und 5 ThürKigaG. Die Stadt stellt 
die Beteiligungsrechte des Elternbeirates bei Entscheidungen 
nach § 12 Abs. 2 und 3 ThürKigaG sicher. Darüber hinaus 
erfolgt eine Einbeziehung des Elternbeirates entsprechend der 
Regelung des § 29 ThürKigaG im Falle einer geplanten Erhöhung 
der Elternbeiträge.

§ 9
Versicherungsschutz

(1) Während der Betreuungszeit und für den direkten Hin- und 
Rückweg zur Kindertageseinrichtung sowie für gemeinsame 
Aktivitäten und Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung (z. 
B. Ausflüge) einschließlich der hierfür notwendigen Hin- und 
Rückwege besteht Unfallversicherungsschutz im Rahmen der 
gesetzlichen Unfallversicherung.
(2) Für die Kindertageseinrichtung besteht eine 
Haftpflichtversicherung. Für mitgebrachte persönliche 
Gegenstände wird keine Haftung übernommen.

§ 10
Elternbeiträge

Für die Benutzung der Einrichtung wird von den Eltern der Kinder 
ein im Voraus zu zahlender Elternbeitrag nach Maßgabe der 
jeweils gültigen Gebührensatzung zu dieser Satzung erhoben. 
Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt durch Bescheid.

§ 11
Abmeldung

Das Benutzungsverhältnis endet durch Abmeldung des Kindes. 
Eine Abmeldung ist nur zum Ende eines Kalendermonats 
möglich.
Das Benutzungsverhältnis endet durch Abmeldung des Kindes. 
Die Abmeldung ist schriftlich bis zum 15. eines Monats zum Ende 
des nächsten Monats der Leitung der Kindertageseinrichtung 
mitzuteilen; geht sie erst nach dem 15. eines Monats dort ein, wird 
sie erst zum Ablauf des übernächsten Monats wirksam. Kinder, 
die in die Schule aufgenommen werden, gelten nach dem letzten 
möglichen Betreuungstag in der Kindertageseinrichtung als 
abgemeldet, es sei denn, sie werden bereits vorher fristgerecht 
zum Ende eines Monats abgemeldet.

§ 12
Ausschluss eines Kindes

vom Besuch der Kindertageseinrichtung/
Betreuungsverbot

(1) Ein Kind kann vom Besuch der Kindertageseinrichtung 
insbesondere dann zeitweise oder dauerhaft ausgeschlossen 
werden, wenn

1. die in dieser Satzung geregelten Mitwirkungspflichten der 
Eltern trotz schriftlicher Ermahnung wiederholt missachtet 
wurden,

2. die Eltern einer kontinuierlichen partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mit dem Personal der Einrichtung 
bei der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes 
zuwiderhandeln,

3. die Benutzungsgebühr trotz Mahnung für zwei 
aufeinanderfolgende Monate nicht entrichtet worden ist,

4. die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung bei der 
Abholung des Kindes mehrfach unentschuldigt innerhalb 
eines Monats missachtet wurden,

5. es sich trotz Ausschöpfung der pädagogischen Möglichkeiten 
der Kindertageseinrichtung nicht in die Gemeinschaft 
integrieren lässt oder andere Kinder gefährdet.

(2) Vor dem dauerhaften Ausschluss ist zu prüfen, ob ein zeitlich 
befristeter Ausschluss ausreichend ist, um die entsprechenden 
Mitwirkungs- oder Handlungspflichten zu erreichen.

(6) Die Betreuung in der Kindertageseinrichtung kann widerrufen 
werden, wenn das Kind seinen Hauptwohnsitz in einer anderen 
Gemeinde/Stadt hat oder aus der Stadt Pößneck in eine andere 
Gemeinde/Stadt verzieht und der Platz für die Betreuung eines 
Kindes der eigenen Stadt benötigt wird. Der Aufnahmebescheid 
wird für derartige Fälle grundsätzlich mit einem Widerrufsvorbehalt 
versehen. Der Widerruf soll sechs Monate vor der beabsichtigten 
Beendigung des Betreuungsverhältnisses den Eltern zugestellt 
werden. Zuvor sind die Eltern anzuhören.
(7) Beabsichtigen die Eltern mit ihren Kindern den Umzug in eine 
andere Gemeinde/Stadt und soll das Kind auch weiterhin in der 
schon vor dem Umzug besuchten Kindertageseinrichtung betreut 
werden, ist dies der Stadt Pößneck, in der das Kind betreut wird, 
ebenfalls in der Regel sechs Monate vor dem geplanten Umzug 
mitzuteilen.
(8) Kinder aus Gemeinden außerhalb Thüringens können im 
Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 SGB VIII bei 
freien Kapazitäten aufgenommen werden, wenn die nicht 
durch Elternbeiträge gedeckten Kosten des Platzes durch die 
Wohnsitzgemeinde bzw. den örtlich zuständigen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe des Kindes und/oder durch die Eltern 
selbst übernommen werden.

§ 6
Mitwirkungspflichten der Eltern

(1) Die Eltern sorgen für einen regelmäßigen und kontinuierlichen 
Besuch der Kinder unter Beachtung der Öffnungszeiten der 
Einrichtung sowie des gewählten Betreuungsumfangs.
(2) Die Eltern unterstützen die Eingewöhnung ihrer Kinder. 
Die hierzu mit der Einrichtung getroffenen Absprachen sind im 
Interesse der Kinder einzuhalten. Die Eingewöhnung beginnt mit 
der kostenpflichtigen Aufnahme des Kindes für bis zu 5 h/Tag 
und beträgt in der Regel 2 Wochen.
(3) Die Eltern übergeben ihr Kind zu Beginn der Betreuungszeit 
dem pädagogischen Personal und holen es nach Beendigung der 
Betreuungszeit beim pädagogischen Personal der Einrichtung 
wieder ab. Die Aufsichtspflicht des pädagogischen Personals 
beginnt mit der persönlichen Übernahme des Kindes und endet 
mit der Übergabe des Kindes durch das Personal an die Eltern 
oder abholberechtigten Personen.
(4) Die Eltern erklären bei der Aufnahme des Kindes in die 
Einrichtung schriftlich, wer außer ihnen zur Abholung des Kindes 
berechtigt ist. Die abholberechtigte Person soll mindestens zwölf 
Jahre alt sein. Soll ein Kind den Heimweg allein antreten, bedarf 
es zuvor einer schriftlichen Erklärung der Eltern gegenüber 
der Leitung. Die Erklärungen können jederzeit widerrufen bzw. 
geändert werden.
(5) Bei Verdacht oder Auftreten einer ansteckenden Krankheit 
im Sinne des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) beim Kind 
oder in der Wohngemeinschaft des Kindes sind die Eltern zu 
unverzüglicher Mitteilung an die Leitung bzw. das pädagogische 
Personal der Einrichtung verpflichtet. In diesen Fällen darf die 
Einrichtung erst wieder besucht werden, wenn eine ärztliche 
Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.
(6) Das Fehlen des Kindes wegen Krankheit oder aus anderem 
Grund ist unverzüglich (nach Möglichkeit bis 8.00 Uhr des ersten 
Abwesenheitstages) der Leitung der Einrichtung bzw. dem 
Erzieherpersonal mitzuteilen. Die voraussichtliche Dauer der 
Abwesenheit soll angegeben werden.
(7) Die Eltern informieren die Kindertageseinrichtung über alle 
wesentlichen Veränderungen, die die Personensorge oder die 
Gesundheit des Kindes betreffen.
Das Verabreichen von Medikamenten an die Kinder obliegt 
ausschließlich den Eltern/ Sorgeberechtigten, sofern nicht auf 
Grund von Besonderheiten im Einzelfall auf der Grundlage 
einer ärztlichen Anordnung die Verabreichung auf die Erzieher 
übertragen worden ist.
(8) Die Eltern haben die Bestimmungen dieser Satzung sowie 
der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtung einzuhalten und die Elternbeiträge 
regelmäßig und rechtzeitig zu entrichten.

§ 7
Pflichten der Leitung der Kindertageseinrichtung

(1) Die Leitung der Kindertageseinrichtung oder eine 
von ihr beauftragte Person übt das Hausrecht in der 
Kindertageseinrichtung aus.
(2) Die Leitung der Kindertageseinrichtung oder eine von ihr 
beauftragte Person führt das Aufnahmegespräch mit den Eltern 
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§ 2
Gebührenerhebung

Die Stadt Pößneck erhebt für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung Benutzungsgebühren nach Maßgabe 
dieser Satzung. Die Benutzungsgebühren werden nachfolgend 
als Elternbeitrag bezeichnet.

§ 3
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner des Elternbeitrages sind die Eltern der 
Kinder in Kindertageseinrichtungen. Mehrere Beitragsschuldner 
sind Gesamtschuldner.
(2) Eltern im Sinne dieser Satzung sind die jeweiligen 
Personensorgeberechtigten oder Personen, denen die Erziehung 
durch Rechtsvorschrift oder Vertrag ganz oder teilweise 
übertragen wurde.

§ 4
Entstehen und Ende der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung entsteht mit der Aufnahme des Kindes in 
eine Kindertageseinrichtung bzw. ab dem im Aufnahmebescheid 
festgesetzten Datum, sofern die Eltern den Platz nicht rechtzeitig 
mindestens 4 Wochen vor der geplanten Aufnahme ihres Kindes 
schriftlich gegenüber der Stadtverwaltung wieder gekündigt 
haben und endet mit dem Wirksamwerden der Abmeldung 
oder dem Ausschluss des Kindes oder dem Beginn der 
Elternbeitragsfreiheit gemäß § 30 ThürKigaG.

§ 5
Fälligkeit und Zahlung des Elternbeitrages

(1) Der Elternbeitrag ist, mit Ausnahme des § 7, als Monatsbetrag 
zu entrichten.
Wird ein Kind während eines Monats in einer 
Kindertageseinrichtung aufgenommen, so ist bei einer Aufnahme 
bis einschließlich zum 15. des Monats der volle Elternbeitrag für 
den Monat zu zahlen. Bei einer Aufnahme nach dem 15. des 
Monats ist die Hälfte der Gebühr für den Monat zu zahlen.
(2) Der Elternbeitrag ist auch zu entrichten, wenn die Einrichtung 
tageweise, z. B. zwischen Weihnachten und Neujahr, Brücken- 
oder Weiterbildungstagen, geschlossen bleibt.
(3) Der Elternbeitrag ist am 1. eines jeden Monats für den 
laufenden Monat fällig und an die Stadtkasse zu entrichten. Die 
Zahlung soll in der Regel bargeldlos durch Überweisung oder per 
SEPA-Lastschriftmandat erfolgen.
(4) Eine Zahlung des Elternbeitrages direkt in der 
Kindertageseinrichtung ist nicht zulässig.

§ 6
Elternbeitragsfreiheit

Für die Betreuung eines Kindes mit gewöhnlichem Aufenthalt in 
Thüringen im Zeitraum der letzten vierundzwanzig Monate vor 
dessen regulärem Schuleintritt (jeweils erster Schultag für alle 
nach § 18 Abs. 1 Thüringer Schulgesetz schulpflichtigen Kinder) 
wird kein Elternbeitrag erhoben. Für ein Kind mit gewöhnlichem 
Aufenthalt in Thüringen, welches nach § 18 Abs. 3 des Thüringer 
Schulgesetzes von der Schulpflicht zurückgestellt wurde, 
verlängert sich die Elternbeitragsfreiheit bis zum Tag vor dessen 
ersten Schultag. Sofern die Betreuung in dem Monat, in dem 
die Elternbeitragsfreiheit beginnt, keinen vollen Monat mehr 
umfasst, wird ein Elternbeitrag nur bis zum Tag vor Beginn der 
jeweiligen Elternbeitragsfreiheit erhoben. Hierzu wird der jeweils 
zu zahlende Monatsbeitrag durch 30 Tage dividiert und mit der 
Anzahl der Tage im jeweiligen Monat vom 1. des Monats bis 
einschließlich des Tages vor Beginn der Elternbeitragsfreiheit 
multipliziert.

§ 7
Höhe des Elternbeitrages

(1) Die Höhe des Elternbeitrages bemisst sich nach der Anzahl 
der in der Tageseinrichtung gleichzeitig betreuten Kinder einer 
Familie und nach dem Betreuungsumfang des/der Kindes/r. Als 
Familie gelten Alleinerziehende sowie Ehepaare oder Personen, 
die in eheähnlicher Gemeinschaft gemäß § 20 SGB XII leben 
und ihre im selben Haushalt lebenden Kinder. Als Familie gelten 
auch Pflegefamilien.

(3) Der beabsichtigte zeitlich befristete oder dauerhafte 
Ausschluss des Kindes ist den Eltern in der Regel mit einer 
Frist von mindestens zwei Wochen bekanntzugeben. Vorab sind 
sie anzuhören. Der Ausschluss erfolgt durch Bescheid und gilt, 
sofern er dauerhaft ist, als Abmeldung.
(4) Im Falle eines Betreuungsverbotes nach § 20 Abs. 9 Satz 6 
IfSG oder im Falle des § 6 Abs. 5 besteht das Betreuungsverhältnis 
weiter, solange dieses nach den Regelungen dieser Satzung 
nicht wirksam gekündigt wurde. Die Elternbeiträge sind weiterhin 
zu entrichten.

§ 13
Gespeicherte Daten

(1) Für die Bearbeitung des Aufnahmeantrags, die Erhebung 
von Elternbeiträgen sowie für die gesetzlich vorgesehene 
Entwicklungsdokumentation werden die für die Aufgaben nach 
dem ThürKigaG, dieser Satzung sowie der Gebührensatzung zu 
dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen Daten des 
Kindes, der Eltern sowie weiterer Kinder der Familie verarbeitet.
Dies sind:
Allgemeine Daten: Namen der Eltern, des Kindes, anderer 
Geschwisterkinder, Geburtsdaten der Kinder, gewöhnlicher 
Aufenthalt/Wohnanschrift der Eltern und des Kindes, Kontaktdaten 
(z. B. Telefonnummern, E-Mail-Adressen), Aufnahmewunsch 
bzw. -datum und -dauer, gewählter Betreuungsumfang sowie 
zur kassenmäßigen Abwicklung erforderliche Daten (z. B. 
Verbindungen zu Geldinstituten).
(2) Die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen 
Daten werden auch für notwendige Benachrichtigungen des 
Gesundheitsamtes nach den Regelungen des IfSG verwendet.
(3) Die erhobenen gespeicherten Daten für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung werden von der Stadt nach Wegfall des 
Zweckes der Erhebung gelöscht.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.08.2022 in Kraft.
Gleichzeitig wird hiermit die Satzung über die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung „Am Sonnenhügel“ der Stadt Pößneck in 
der Fassung vom 25.08.2020 aufgehoben.

Stadt Pößneck
Pößneck, den 28.11.2022
Michael Modde  -Siegel-
Bürgermeister

Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung der Kindertageseinrich-
tung „Am Sonnenhügel“ in kommunaler 

Trägerschaft der Stadt Pößneck
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), 
der §§ 2, 10 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes 
(ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396), des § 90 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 11. September 
2012 (BGBl. I S. -2022), zuletzt geändert durch Artikel 16a 
Absatz 6 des Gesetzes vom 28. April 2020 (BGBl. I S. 960), 
der §§ 21 Abs. 1, 29 und 30 des Thüringer Gesetzes über die 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, 
anderen Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
als Ausführungsgesetz zum Achten Buch Sozialgesetzbuch 
(Thüringer Kindergartengesetz - ThürKigaG) vom 18. Dezember 
2017 (GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 281) sowie des § 
10 der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung 
„Am Sonnenhügel“ der Stadt Pößneck hat der Stadtrat der 
Stadt Pößneck in der Sitzung am 29.09.2022 die folgende 
Gebührensatzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die gemeinschaftlich geführte 
Kindertageseinrichtung in Trägerschaft der Stadt Pößneck.
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Vollzug des Thüringer Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) 
und des Thüringer Wassergesetzes
Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises hat im Amtsblatt 
am 16.12.2022 den von der Verbandsversammlung des 
Gewässerunterhaltungsverbandes „Orlasenke“ am 07.12.2022 
unter der Beschluss-Nr. 166/2022 gefassten Beschluss 
genehmigt, der wie folgt lautet: „Die Verbandsversammlung 
des Gewässerunterhaltungsverbandes „Orlasenke“ beschließt 
dessen Auflösung mit Ablauf des 31.12.2022.“

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass mit der Auflösung des 
Gewässerunterhaltungsverbandes „Orlasenke“ zum 31.12.2022 
die Aufgabe der Unterhaltung und des Baus von Anlagen in 
und an Gewässern zweiter Ordnung ab dem 01.01.2023 auf 
die Mitgliedsgemeinden des Gewässerunterhaltungsverbandes 
„Orlasenke“ übergeht.

Das Landratsamt hat mit Datum vom 08.12.2022 die Auflösung 
genehmigt.
Die Stadt Pößneck verweist hiermit auch auf die Veröffentlichung 
im Amtsblatt des Saale-Orla-Kreises vom 16.12.2022.

Michael Modde
Bürgermeister

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
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Ende des amtlichen Teiles

(2a) Die Höhe des Elternbeitrages pro Monat für eine 
Ganztagsbetreuung (bis 9 Stunden) in der Kita beträgt für

Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr
bis zur Beitragsfreiheit vor Schuleintritt
1. Kind 155,00 €
2. Kind 140,00 €
3. und jedes weitere Kind 125,00 €

(2b) Die Höhe des Elternbeitrages pro Monat für eine 
Halbtagsbetreuung (bis 5 Stunden) in der Kita beträgt für

Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr
bis zur Beitragsfreiheit vor Schuleintritt
1. Kind 140,00 €
2. Kind 130,00 €
3. und jedes weitere Kind 120,00 €

(3) Wird ein Kind bis zur Schließzeit des Kindergartens nicht 
abgeholt, werden pro angefangene halbe Stunde 10,00 Euro 
zusätzlich zum Elternbeitrag erhoben.

§ 8
Festlegung der Elternbeiträge, Auskunftspflichten

(1) Die Eltern/ Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, über alle 
für die Beitragserhebung maßgeblichen Umstände Auskunft zu 
geben.
(2) Änderungen zu den in der Kita betreuten Kindern sind bei 
der Leiterin der Kindereinrichtung unter Vorlage der notwendigen 
Unterlagen unverzüglich zu melden.
Die Elternbeiträge werden für den Kalendermonat neu festgesetzt, 
der auf den Kalendermonat folgt, in dem die Änderung angezeigt 
wurde.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die letzte Gebührensatzung vom 25.08.2020 außer Kraft.

Stadt Pößneck
Pößneck, den 28.11.2022
Michael Modde   -Siegel-
Bürgermeister

Schiedsstelle der Stadt Pößneck
Zunehmend werden Streitigkeiten - auch in Bagatellsachen - 
ohne vorhergehenden Versuch einer Streitbeilegung vor Gericht 
gebracht und dort bis in die letzte Instanz ausgetragen. Mancher 
steht am Ende dieses Weges trotz des (im wahrsten Sinne 
des Wortes!) „erstrittenen“ Urteils vor einem Scherbenhaufen. 
Die Rechtsfrage ist zwar zu seinen Gunsten entschieden, 
die menschliche Beziehung zu den anderen Beteiligten aber 
oftmals für immer zerstört. Hinterher fragt man sich dann, ob 
Gesprächsbereitschaft und ein wenig Entgegenkommen nicht 
für beide besser gewesen wären. Sich vertragen ist allemal 
besser als klagen. Deshalb sollte man nicht gleich vor Gericht 
ziehen, sondern versuchen, mit Hilfe einer Schiedsstelle 
Einigung zu finden. Wenn Sie der Meinung sind, Ihr Streit sollte 
bei der Schiedsstelle geschlichtet werden, so wenden Sie sich 
vertrauensvoll an eine Schiedsperson. Sie wird sicherlich einen 
Weg wissen, wie sich eine Einigung kostengünstig ohne Gericht 
und Papierkrieg zur beiderseitigen Zufriedenheit erreichen lässt.

Folgende zwei Einwohner der Stadt Pößneck wurden vom 
Stadtrat am 29.09.2022 als Schiedspersonen gewählt und vom 
Amtsgericht Pößneck berufen und verpflichtet:

Schiedsmann Schiedsfrau
Herr Thomas Reich Frau Elvira Ortlepp

Sollten Sie die Hilfe der Schiedsstelle benötigen, wenden Sie 
sich bitte an die Stadtverwaltung (Tel. 500208 oder 500231).

Blümel
Fachbereichsleiter Innere Dienste


